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194. Sitzung 

Bonn, den 17. Oktober 1975 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Die Sit-
zung ist eröffnet. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen hat mit Schreiben vom 15. Oktober 1975 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Dollinger, Erhard (Bad Schwal-
bach), Weber (Heidelberg), Dr. Müller-Hermann, Biehle, Lemm-
rich, Ey und Genossen betr. Umfrage bei Postbediensteten —
Drucksache 7/4063 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache 7/4160 verteilt. 

Der Bundesminister der Justiz hat mit Schreiben vom 16. Ok-
tober 1975 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Eyrich, Kunz 
(Berlin), Spranger, Erhard (Bad Schwalbach), Röhner, Gerlach 
(Obernau), Dr. Wittmann (München), Dr. Kunz (Weiden), 
Kiechle, Dr. Jobst, Dr. Althammer, Lagershausen, Dr. Becher 
(Pullach), Alber, Dr. Stark (Nürtingen), Niegel, Straßmeir, 
Biehle, Frau Tübler, Frau Stommel und Genossen betr. Baader-
Meinhof-Prozeß — Drucksache 7/4076 -- beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 7/4162 verteilt. 

Überweisungen von EG-Vorlagen 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dein Be-
schluß des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden 
Vorlagen überwiesen: 

Verordnung des Rates zur Anpassung der Berichtigungs-
koeffizienten, die auf die Dienst- und Versorgungsbezüge 
der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaften anwendbar sind 
— Drucksache 7/4112 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 zur Anwendung der Systeme 
der sozialen Sicherheit der Arbeitnehmer und deren Familien, 
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern 

— Drucksache 7/4113 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgülti-
gen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 766/68 betreffend die Gewährung von Erstattun-
gen bei der Ausfuhr von Zucker, der im Rahmen einer Prä-
ferenzregelung in die Gemeinschaft eingeführt wurde 

— Drucksache 7/4114 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 des Rates über die Ausweitung der gewerkschaft-
lichen Rechte zugunsten der Arbeitnehmer, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern 

— Drucksache 7/4115 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgülti-
gen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Harmonisierung bestimmter So-
zialvorschriften im Binnenschiffsgüterverkehr 
— Drucksache 7/4116 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post-
und Fernmeldewesen (federführend), Ausschuß für Arbeit und 

Sozialordnung mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates über eine gemeinsame Übergangs-
marktordnung für Schaffleisch 
— Drucksache 7'4131 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig von der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Entschließung des Rates betreffend die Festlegung eines 
kurzfristigen Zieles im Bereich des Energieeinsparens 1976 
bis 1977 

— Drucksache 74132 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die zolltarifliche Be-
handlung bestimmter Erzeugnisse, die zur Verwendung beim 
Bau, bei der Instandhaltung oder der Instandsetzung von 
Luftfahrzeugen bestimmt sind 

— Drucksache 7/4133 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 464/75 des Rates vom 27. Februar 1975, die ein 
Prämiensystem zugunsten von Rindfleischproduzenten vor-
sieht 

— Drucksache 7/4134 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur vollständigen oder teil-
weisen Aussetzung der Zollsätze des Gemeinsamen Zoll-
tarifs für bestimmte Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24 des 
Gemeinsamen Zolltarifs mit Ursprung in Malta (1976) 
— Drucksache 7/4135 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie des Rates 
vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der die Aufnahme und 
Ausübung der Direktversicherung (außer Lebensversicherung) 
betreffenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
— Drucksache 7/4136 — 

überwiesen an den Finanzausschuß mit der Bitte um Vorlage 
des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlufassung im 
Rat 

Richtlinie des Rates zur Anpassung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über TAXAMETER 

— Drucksache 7/3935 — 

jetzt überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte 
um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Be-
schlußfassung im Rat (am 9. September 1975 dem Ausschuß für 
Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen überwiesen) 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 1059/69, (EWG) Nr. 1060/69, (EWG) Nr. 
2682/72, Nr. 120 /67 /EWG, (EWG) Nr. 3330/74, (EWG) Nr. 
765/68 und (EWG) Nr. 950/68 bezüglich der Einreihung be-
stimmter Sorbitsorten in den Gemeinsamen Zolltarif 
— Drucksache 7/4137 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 

Ich rufe Punkt 7 der  verbundenen Tagesordnung 
auf : 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Ergänzung des Benzinbleigeset-
zes — ErgG BzBlG -- 

-- Drucksache 7/4020  —

Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

Drucksache 7/4124 --- 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

d) Bericht und Antrag des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 

— Drucksache 7/4123 —

Berichterstatter: 

Abgeordneter Dr. Gruhl 
Abgeordneter Konrad 

(Erste Beratung 184. Sitzung) 

Ich frage zunächst die Herren Berichterstatter, ob 
eine Ergänzung der vorgelegten Schriftlichen Be-
richte gewünscht wird. — Das ist offensichtlich nicht 
der Fall. Ich danke den Herren Berichterstattern. 

Ich rufe in zweiter Beratung die Art. 1 bis 3 in der 
Fassung des Ausschußantrages sowie Einleitung und 
Überschrift auf. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Danke. Gegen-
probe!  - Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? 
-- Keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Entwurf 
in zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Ich frage, ob das Wort zur Aussprache ge-
wünscht wird. — Das Wort hat der Abgeordnete 
Konrad. 

Konrad  (SPD):  Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Bundestag hat heute Beschluß zu fas-
sen über den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung 
des Benzinbleigesetzes, nicht etwa zu seiner Ände-
rung. Deshalb kann es nützlich sein, sich noch ein-
mal die volle Bezeichnung des Gesetzes ins Ge-
dächtnis zurückzurufen: „Gesetz zur Verminderung 
von Luftverunreinigungen durch Bleiverbindungen 
in Ottokraftstoffen für Kraftfahrzeuge". Der Bundes-
tag hat es 1971 einstimmig beschlossen. Die erste, 
seit dem 1. Januar 1972 in Kraft befindliche Stufe 
setzte den Bleigehalt auf 0,40 g je Liter Ottokraft-
stoff fest. Zum 1. Januar 1976 wird die zweite Stufe 
in Kraft treten. Dann dürfen im Liter Ottokraftstoff 
nur noch 0,15 g Blei enthalten sein. 

Der Bundestag hatte Gelegenheit, nach voran-
gegangener sehr eingehender Beratung im Innenaus-
schuß am 10. Oktober 1974, also vor Jahresfrist, die 
Bundesregierung einstimmig aufzufordern, die zwei-
te Stufe wie geplant durchzuführen. Er befand sich 
dabei in Übereinstimmung mit dem 1973 veröffent-
lichten Sondergutachten „Auto und Umwelt" und  

dem Umweltgutachten 1974 des Sachverständigen-
rates für Umweltfragen. 

(Anhaltende starke Unruhe) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, ich wäre Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie Platz nähmen, damit sich 
der Redner dem Hause verständlich machen kann. 
— Bitte! 

Konrad (SPD): Auch das mußte noch einmal er-
wähnt werden, weil außerhalb des Parlaments Aus-
einandersetzungen um das Benzinbleigesetz teil-
weise sehr unsachlich geführt wurden und gelegent-
lich aus dem Kreis der Medien, Verbände, Unter-
nehmer und bestimmter Personen jemand gewisser-
maßen in Raserei verfiel und vom rechten Weg ab-
kam. Der Bundestag darf es wohl nicht ohne Wider-
spruch hinnehmen, wenn seine einstimmigen Be-
schlüsse als die Entscheidungen eines einzelnen Be-
amten mißdeutet werden, wobei dieser in unschöner 
Form verunglimpft und mit Bezeichnungen wie 
„Bleiaustreiber" bedacht wurde. 

Die Durchführung des Benzinbleigesetzes vom 
5. August 1971 ist unabweisbar. Bleiverbindungen 
werden in den internationalen Skalen der Giftigkeit 
an der Spitze geführt. Insbesondere können Blei-
verbindungen aus den Abgasen der Kraftfahrzeuge 
Gesundheitsschäden in erheblichem Umfang verur-
sachen. Vielleicht ist es übertrieben, wenn sich in 
Zeitschriften, die einer besonders naturgemäßen Le-
bens- oder Gartenbauweise verbunden sind, Über-
schriften von der Art „Blei um  uns  bewirkt Böses in 
uns" oder noch einfacher „Blei macht dumm" finden. 
Aber die dazu dort vorgetragenen Gedanken über 
die unerwarteten Wirkungen von Bleivergiftungen 
stimmen sehr nachdenklich und sind nicht weit ent-
fernt von Untersuchungsergebnissen beispielsweise 
des Hygieneinstituts der Universität Wien über Blei-
vergiftungen von Personen, die stark dem Straßen-
verkehr und  seinen Emissionen ausgesetzt waren. 
Schon im November 1970, also noch vor dem Um-
weltprogramm der Bundesregierung, hatte übrigens 
Professor Primavesi von der Universität Münster auf 
dem Umweltsymposium eines Zeitschriftenverle-
gers die Autoabgase als lufthygienisches Problem 
Nummer eins und das Verbleien von Benzin aus-
drücklich als Leichtsinn bezeichnet. 

Die Durchführung des Benzinbleigesetzes ist aber 
auch ohne Schaden für die Kraftfahrzeuge möglich. 
Dem „Untersuchungsbericht über den Einfluß des 
Bleigehalts und der Zusammensetzung von Kraft-
stoffen auf deren Klopfverhalten in Kraftfahrzeu-
gen", erstattet im Auftrag des Bundesministers des 
Innern vorn technischen Prüfstand der ÖMV Aktien-
gesellschaft in Wien, läßt sich eine Veröffentlichung 
in der Zeitschrift „hobby” Heft 19 des Jahrgangs 
1975, zur Seite stellen. Unter Verzicht auf längere 
Wiedergaben beschränke ich mich darauf, aus dem 
Untersuchungsbericht zu erwähnen, „daß sich das 
Klopfverhalten der Fahrzeuge im praktischen Be-
trieb beim Übergang der Marktversorgung von mit 
0,40 g/Liter verbleiten Kraftstoffen auf mit 0,15 g/ 
Liter verbleite Kraftstoffe nicht wesentlich ändern 
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wird, wenn die Laboratoriumsoktanzahlen auf dem 
gegenwärtigen Stand gehalten werden..." 

Aus der „hobby"-Zeitschrift zitiere ich nur die 
Überschrift „Kraftstoff '76 — keine Gefahr für un-
sere Motoren". Zunehmend haben auch, insbeson-
dere auf der Internationalen Automobilausstellung 
dieses Jahres, die führenden Kraftfahrzeughersteller 
der Bundesrepublik und daneben auch ausländische 
Firmen erklärt, daß sie auf das Benzinbleigesetz ein-
gerichtet und Umstellungen bei zugelassenen Fahr-
zeugen nicht nötig seien. 

Da sich die Mineralölindustrie nach anfänglichem 
Zögern auf die zweite Stufe eingestellt und bisher 
1 Milliarde DM investiert hat, um niedriger verblei-
tes Benzin zu erzeugen, durfte sie in ihrem Vertrau-
en auf den Bestand des Gesetzes nicht enttäuscht 
werden. Um aber solche Unzuträglichkeiten, wie sie 
bei Einführung der ersten Stufe im Jahre 1972 zu 
verzeichnen waren, nach Möglichkeit zu vermeiden 
und für die Übergangszeit die Versorgung zu sichern, 
hat die Bundesregierung den Entwurf eines Ergän-
zungsgesetzes eingebracht. Den Anbietern auf dem 
Markt, die darauf angewiesen sind, können auf die 
Dauer von zwei Jahren befristete Ausnahmebewilli-
gungen für die Einfuhr von nicht bleiarmem Kraft-
stoff erteilt werden. Um Wettbewerbsverzerrungen 
zu vermeiden, müssen dafür je nach dem Bleigehalt 
bis oder über 0,25 g je Liter Kraftstoff Ausgleichs-
abgaben von einem Deutschen Pfennig oder von 
zwei Deutschen Pfennigen entrichtet werden. Mit 
dieser Regelung wird gleichzeitig auch dem mittel-
ständischen Gewerbezweig der freien Tankstellen 
geholfen. Außerdem hat der lnnenausschuß ver-
schiedene Berichtsersuchen an die Bundesregierung 
gestellt, um die Entwicklung auf dem Treibstoff-
markt laufend beobachten zu können. Ein weiteres 
Anliegen des Innenausschusses geht dahin, daß sich 
die Bundesregierung weiterhin für die Harmonisie-
rung der Vorschriften über den Bleigehalt von Ben-
zin in den Europäischen Gemeinschaften einsetzt. 

Nicht zu vermeiden ist wegen der verteuerten Pro-
duktion des bleiarmen Kraftstoffs eine geringe 
Preiserhöhung. Sie dürfte sich je nach Verfahren 
auf 1 bis 2,5 Pfennig je Liter belaufen. Im Interesse 
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes ist sie auch 
vertretbar. Doch muß mit Nachdruck jedem Versuch 
der Mineralölgesellschaften und der freien Tank-
stellen begegnet werden, die Einführung der zwei-
ten Stufe zum Vorwand für über diesen Spielraum 
hinausgehende Preiserhöhungen zu nehmen. 

Dem Schutz der Kraftfahrer als Verbraucher dient 
die Gesetzesbestimmung, daß die für Kraftfahrzeuge 
geeignete Qualität des Ottokraftstoffes öffentlich 
bekanntgegeben werden muß. Die Mineralölwirt-
schaft hat die mindestens gewährleistete Qualität 
des Kraftstoffs an den Tankstellen kenntlich zu ma-
chen. Um einer unerwünschten Werbung mit höher 
verbleitem Benzin vorzubeugen, ist nach Auffassung 
des Innenausschusses sicherzustellen, daß die Aus-
nahmebewilligungen eine die verbotene Werbung 
untersagende Auflage enthalten. 

Der Bundesregierung, insbesondere dem Bundes-
innenminister, der leider nicht anwesend sein kann, 
sowie seinen mit diesem Gesetzesvorhaben befaß-

ten Beamten unter Einschluß des schon einmal er-
wähnten Referenten, ist dafür, daß am Benzinblei-
gesetz unbeirrt festgehalten und eine zweckmäßige 
Ergänzung vorgelegt worden ist, zu danken. Der 
Bundeskanzler hat in einem dem „Bonner General

-

Anzeiger" erst vorgestern gewährten Interview 
darauf verwiesen, daß wir keinesfalls das einzige 
Land Europas sind,  „das  aus Gründen des Umwelt-
schutzes den Bleigehalt im Benzin verringern will. 
Aber es dauert", so der Bundeskanzler, „einfach zu 
lange, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. 
So lange können und wollen wir nicht warten. Un-
sere Verkehrsdichte zwingt uns, rasch zu handeln." 

Alles andere als die fristgerechte Einführung der 
zweiten Bleiabsenkungsstufe wäre ein unverant-
wortlicher Schritt zurück unter Aufgabe gesicherter 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines wohlbe-
gründeten Standerts auf dem Gebiet der notwendi-
gen Luftreinhaltung. 

Die Bundestagsfraktion der SPD stimmt dem Ben-
zinblei-Ergänzungsgesetz zu. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie 
mir nun ein Wort  zur Erklärung dafür, warum die 
Aufmerksamkeit so vieler für die Beratung dieses 
Gesetzes erforderlich ist. Nach einer Bestimmung 
des Grundgesetzes ist die Zustimmung der Mehr-
heit der Mitglieder des Hauses erforderlich, wenn 
einer unteren Bundesbehörde eine neue Aufgabe 
übertragen wird. Daraus folgt die Notwendigkeit 
einer so starken Anwesenheit, die sich die Umwelt-
schützer auch bei anderen Gelegenheiten von Her-
zen wünschen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich erteile das Wort dem Herrn 
Abgeordneten Gruhl. 

(Anhaltende Unruhe) 

Ich bitte Sie nochmals, Platz zu nehmen, damit der 
Redner im Hause voll verstanden wird. 

Dr. Gruhl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die von Herrn Kon-
rad eben angesprochene nötige qualifizierte Mehr-
heit hat den Vorteil, daß man sehr viele Kollegen 
im Hause hat, aber dafür uni so weniger Zuhörer. 

(Beifall) 

Ich will darum auf die sachlichen Einzelheiten des 
Gesetzes hier nicht eingehen, aber zur Frage des 
Bleis im Benzin doch einiges sagen. 

Obwohl dieses Gesetz seinerzeit einstimmig be-
schlossen worden ist, wurde wohl kein Umwelt-
gesetz bisher so angegriffen wie gerade dieses. Die 
Kritik gipfelt meist in der Behauptung, die Schäd-
lichkeit des Bleis sei noch gar nicht wissenschaft-
lich erwiesen. Dabei werden dann oft Untersuchun-
gen angeführt, die sich mit dem Bleigehalt in der 
Nahrung befassen und darlegen, daß das meiste 
Blei vom Körper wieder ausgeschieden wird. Dieser 
Vergleich ist insofern nicht statthaft, als wir es 
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hier mit dem Bleigehalt in der Luft zu tun haben, der 
über die Lunge in den Blutkreislauf kommt. 

Da auch unter Nennung meines Namens Vor-
würfe gemacht wurden, ich hätte entsprechende 
Untersuchungen in den Debatten hier früher gar 
nicht anführen können oder nicht angeführt, tue ich 
das heute. Ich verweise auf die Publikationen von 
C. Patterson (USA), W. Blumer (Schweiz), D. Brice

-

Smith (England), K. Rumler (Österreich), R. Maruna 
und G. Stipinovic (Österreich), D. Stöfen (Bundes-
republik Deutschland), um einige zu nennen. Patter-
son mahnt eindringlich, daß durchschnittlich jeder 
zweite US-Bürger einer ernsten Bleivergiftung aus-
gesetzt sei, und Maruna und Stipinovic haben über-
durchschnittlich hohe Bleimengen in den Knochen 
von Unfallpatienten aus dem Raum Wien feststel-
len können. 

Die dem Benzin beigemischten Bleialkyle sind or-
ganische Verbindungen mit beträchtlich höherer 
Giftigkeit als diejengen des anorganischen Bleis, 
wie sie sich z. B. in Bleistaub, Bleifarben usw. fin-
den. Diese sind früher allein als Maßstab für die 
Giftigkeit des Bleis schlechthin eingesetzt worden. 
Weil aber die Bleialkyle in relativ geringer Konzen-
tration den Treibstoffen zugesetzt wurden, glaubte 
man, daß sie kaum gefährlich werden könnten. Aber 
Bleialkyle sind mindestens zehnmal giftiger als das 
anorganische Blei. Ich verweise auf S. Moeschlin, 
„Klinik und Therapie der Vergiftungen", Stuttgart 
1965, welches bis jetzt ausschließlich als Maßstab für 
die Festsetzung der Giftigkeit des Bleis betrachtet 
worden ist. 

Den wesentlichen Unterschied, der in den üblichen 
Bleitests nicht zum Vorschein kommt, hat man gar 
nicht zur Kenntnis genommen. Dies hatte zur Folge, 
daß die Gefährlichkeit des gebleiten Treibstoffes weit 
unterschätzt worden ist, weil hier Gifte mit unter-
schiedlichem Giftigkeitsgrad gleichbewertet wurden. 

Der Anteil an Bleialkylen in der Luft wird mit 
10 % bis 50 % des gesamten Luftbleigehalts bezif-
fert. Im Report LR 545 des britischen Transport and 
Road Research Laboratory von D. M. Colwill und 
A. J. Hickman wird dies eindeutig belegt. 

Zwei Überschlagsrechnungen können die Folgen 
verdeutlichen. Der Blutbleitoleranzwert von 40 Mil-
lionstel Gramm auf ein Zehntel Liter Blut wird all-
gemein anerkannt. Bei einem durchschnittlich zehn-
prozentigen Bleialkylanteil im Bleigehalt der Luft, 
welcher ins Blut gelangt, ergibt sich somit der dop-
pelte Giftigkeitswert. 

Der Wissenschaftler Högger veröffentlicht im Bul-
letin des Eidgenössischen Gesundheitsamtes, Bei-
lage B, Nr. 3, 1971, die Feststellung, daß in einer 
Garage der Bleigehalt von 30 Millionstel Gramm je 
Kubikmeter Luft einen Bleialkylanteil von 50 % in 
der Untersuchung gehabt habe. Daraus ergibt sich 
bei einer Rechnung von 30 Millionstel Gramm bei 
50 % Bleialkylgehalt und zehnfacher Giftigkeit die-
ses Anteils ein Gehalt in der Luft von schließlich 
165 Millionstel Gramm je Kubikmeter Luft. Das ist 
achtzigmal soviel wie statthaft. 

Der Verein Deutscher Ingenieure hat die maxi-
male Immissionskonzentration für Blei auf 2 Mil-
lionstel Gramm je Kubikmeter Luft festgelegt. Dar-
aus ergab sich die eben von mir dargelegte achtzig-
fache Konzentration. Die Gesundheitsschädigungen 
durch das Blei im Benzin müssen deshalb sehr ernst 
genommen werden. 

In verschiedenen östlichen Staaten ist die maxi-
male Immissionskonzentration für Blei seit langem 
auf 0,7 Millionstel Gramm je Kubikmeter festgelegt 
worden, also auf etwa ein Drittel unserer Werte. 
Sowjetische Forscher haben nämlich mittels Elek-
troencephalographen reflextoxikologisch herausge-
funden, daß der Mensch mit viel niedrigeren Blei-
dosen, als man bis jetzt angenommen hat, bereits 
physiologisch durch Fermente, Enzyme, Katalysato-
ren empfindlich gestört wird. 

Dies deckt sich mit den jüngsten Ergebnissen von 
W. Flückiger in der Schweiz, zu entnehmen der Un-
tersuchung der Eidgenössischen Anstalt für das forst-
liche Versuchswesen in Birmensdorf für den pflanz-
lichen Bereich (Bericht Nr. 124, 1975). 

Patterson schreibt in seinem Report vom Mai 1974, 
daß die Herstellung von Bleialkylen so rasch wie 
möglich auf Null gesenkt werden muß. Darum ist 
die Herabsetzung des Bleigehalts im Benzin, wie 
sie von der Bundesrepublik Deutschland zum 1. Ja-
nuar 1976 angestrebt wird, ein Kompromiß. Eine 
Reduzierung des Bleialkylgehalts in den Treibstof-
fen stellt die zur Zeit mögliche Lösung dar, da eine 
gänzliche Eliminierung jetzt nicht möglich ist. 

Die deutschen Benzinhersteller haben inzwischen 
ihre Anlagen so umgestellt, daß auch die zweite 
Stufe der Bleiverminderung im Benzin verwirklicht 
ist. 

Kollege Konrad hat bereits den Inhalt des Er-
gänzungsgesetzes dargelegt. Ich wiederhole den 
Hauptpunkt, daß bis zu einem Bleianteil von 
0,25 Gramm je Liter eine Ausgleichsabgabe von 
1 Pf und bei einem Bleigehalt von über 0,25 Gramm 
2 Pf von den Importeuren zu zahlen ist. Die Her-
steller innerhalb der Bundesrepublik vor einem 
unberechtigten Wettbewerb zu schützen, der da-
durch entstehen könnte, daß das höher verbleite 
Benzin zu einem niedrigeren Preis angeboten wird, 
muß unser Ziel sein. 

Die Tankstellen werden somit in nächster Zeit 
unterschiedlich hoch verbleites Benzin im Lager 
haben, was sie im einzelnen gar nicht bewerten 
können. Um aber dem Kraftfahrer die Sicherheit 
zu geben, daß das angebotene Benzin in jedem 
Fall den Erfordernissen des Motors entspricht, sind 
die Tankstellen zu einer Auszeichnung verpflichtet, 
in der die DIN-Norm angegeben wird, die von dem 
jeweils angebotenen Treibstoff eingehalten wird. 

Der Innenausschuß hat auf Vorschlag des Wirt-
schaftsausschusses in den Bericht noch einmal auf-
genommen, daß die Bundesrepublik weiterhin auf 
eine Harmonisierung der Bleizumischung innerhalb 
der EG hinwirken sollte. Er hat weiterhin eine 
Anregung des Wirtschaftsausschusses aufgenommen, 
wonach die Bundesregierung halbjährlich einen Be- 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 194. Sitzung. Bonn, Freitag, den 17. Oktober 1975 	13443 

Dr. Gruhl 
richt darüber erstatten sollte, welche Auswirkungen 
die Einfuhr auf den Handel mit Kraftstoffen in der 
Bundesrepublik hat. Wir haben mit dieser Berichts-
pflicht die Bitte verbunden, daß uns gleichzeitig die 
Mengen angegeben werden mögen, für die jeweils 
in dem halben Jahr Ausnahmegenehmigungen er-
teilt worden sind. 

Wir hoffen nach wie vor, daß es eines Tages mög-
lich werden wird, eine gemeinsame europäische Lö-
sung zu finden. Solange diese nicht gefunden wird, 
kann angesichts der von mir angeführten Unter-
suchungen von der Bundesrepublik und von diesem 
Hause wohl kaum erwartet werden, daß wir hinter 
diese fortschrittliche Gesetzgebung zurückgehen 
und wieder Zustände einführen, durch welche die 
Gefährdung der Bevölkerung erhöht wird. 

Ich bitte im Namen der CDU/CSU-Fraktion, dieses 
Gesetz so zu beschließen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, das Wort hat der Abgeordnete 
Wolfgramm von der Fraktion der FDP. 

Wolfgramm (Göttingen) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Damen! Meine Herren! Es ist erfreulich, daß 
der vorliegende Entwurf des Benzinblei-Ergänzungs-
gesetzes die ungeteilte Zustimmung aller Fraktionen 
dieses Hauses genießt. Nicht nur das Parlament ist 
sich einig, verhaltener Applaus kommt auch von 
den betroffenen Interessenverbänden der Mineral-
ölwirtschaft und der Autoindustrie. Es ist berner-
kenswert, weil wir in der Vergangenheit oft er-
leben mußten, daß die grundsätzliche Notwendig-
keit des Umweltschutzes unbestritten ist, dieser 
Unbestrittenheit aber nur eifrig Lippenbekenntnisse 
bezeugt wurden. Ging es dann daran, die Umwelt-
schutzziele in konkrete Maßnahmen umzumünzen, 
wurden wirtschaftliche Interessen tangiert, wuchs 
der Widerstand. 

Lassen Sie mich dem Lob meiner Vorredner für 
diesen Gesetzentwurf nicht nur weiteres Lob hinzu-
fügen, sondern erlauben Sie mir ein paar kurze 
grundsätzliche Bemerkungen. Gerade in Zeiten wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten besteht die Gefahr, 
daß die Notwendigkeit des Umweltschutzes und die 
Interessen einzelner Wirtschaftsbranchen in einen 
falschen Gegensatz geraten. Demgegenüber meinen 
wir, Umweltschutz muß auch bei ungünstiger Kon-
junkturlage Priorität genießen. Wenn wir unser 
ökonomisches System nicht ökologisch ad ab surdum 

 führen wollen, können wir es uns nicht leisten, die 
ständige Sorge und Vorsorge für menschenwürdige 
Umweltverhältnisse auch nur zeitweise zu vernach-
lässigen. Innenminister Werner Maihofer hat ge-
stern auf der Sitzung des Europarates gesagt: Für 
das, was wir heute versäumen, zahlen wir morgen 
doppelt oder dreifach. 

Mit der Bewältigung der Umweltproblematik und 
der Durchführung der besonders von den Freien 
Demokraten inspirierten Programme mit aktiver 
Unterstützung der beteiligten Wirtschaft steht un-
serer marktwirtschaftlichen Ordnung noch eine  

harte Bewährungsprobe ins Haus. Es ist zu hoffen, 
daß alle die, denen die Marktwirtschaft ein ord-
nungspolitisches Anliegen ist, hier der Meinung 
sind, daß unternehmerische Eigentinitiative wirk-
samer ist als administrative Maßnahmen. Umwelt-
schutz ist ein Existenzbedürfnis unserer Gesell-
schaft. Er muß und wird durchgesetz werden. Je 
schwächer sich unser wirtschaftliches System bei 
der Bewältigung dieser Aufgaben erweist, um so 
stärker wird der Ruf nach staatlichen Eingriffen. 
Wir haben die Chance, einen Teil unserer Umwelt-
probleme mit marktkonformen Mitteln, d. h. ohne 
schwerwiegende Eingriffe in die individuelle Ent-
scheidungsmöglichkeit, zu lösen. Ich glaube, dieser 
gemeinsame Eintritt in die zweite Phase des Benzin-
bleigesetzes ist ein ermutigender Schritt in diese 
Richtung. 

Wir bedauern die Entscheidung der anderen EG-
Partner zu dieser Frage. Auch wir hätten uns ein 
einheitliches Vorgehen gewünscht. Wir können 
aber die Lösung unserer dringenden Umweltschutz-
probleme nicht auf die lange Bank schieben. Um es 
deutlich zu sagen. wir können nicht warten his 
demnächst auch über dem am dünnsten besiedelten 
Land Europas eine Dunstglocke hängt oder bei 
späterer kontinentaler Zusammenarbeit der Hippo-
potamus Afrikas verseuchte Flüsse flieht. Wir kön-
nen nur hoffen, daß unsere fortschrittliche Gesetz-
gebung unseren Nachbarn als Zielorientierung gilt 
und bei dem angestrebten Ausgleich regionaler 
Strukturen eine gemeinsame europäische Umwelt-
schutzgesetzgebung noch möglich sein wird. Wie 
wichtig diese auch für nichtindustrialisierte Gebiete 
ist, zeigen jüngste Berichte, wonach Abgase und 
Säureregen die Vegetation an der Westküste Schwe-
dens und Südnorwegens bedrohen. Schwefel- und 
stickstoffhaltige Emissionen aus den Industriezen-
tren Westeuropas werden nach dieser Meldung 
durch Luftströmungen über weite Entfernungen ge-
tragen. 

Dem jetzt vorliegenden Entwurf stimmen die 
Freien Demokraten zu, weil er eine angemessene 
Bleireduzierung sichert, weil er die Position des 
Verbrauchers stärkt, weil er Übergangsschwierig-
keiten überbrückt und weil er Wettbewerbsverzer-
rungen verhindert. 

(Beifall) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern, Baum. 

Baum, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich sehe einige besorgte Blicke auf mich ge-
richtet und werde mich deshalb kurz fassen. Zu-
nächst möchte ich Ihnen danken, daß Sie in allen 
Parteien dieses Hauses dieses Gesetz unterstützen 
und das auch in den letzten Jahren trotz der schwie-
rigen Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit ge-
führt haben, getan haben. 

Die gesundheitspolitischen Argumente wiegen heu-
te genauso schwer, wenn nicht schwerer — Herr Kol-
lege Gruhl hat eindrucksvoll darauf hingewiesen — 
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als im Jahre 1971. Die zulässigen Werte werden 
in den verkehrsreichen Zentren der europäischen 
Großstädte bei weitem überschritten. Das hat eine 
neuere Untersuchung der Europäischen Gemeinschaf-
ten gezeigt. Hinzu kommt: Die betroffene Industrie 
hat sich auf das Inkrafttreten der zweiten Stufe ein-
gestellt. Insbesondere hat die Mineralölindustrie 
im Vertrauen auf die Folgerichtigkeit staatlicher Um-
weltpolitik und im Vertrauen auf den Bestand eines 
von diesem Hause einstimmig verabschiedeten Ge-
setzes hohe Investitionen erbracht. 

Die Bundesregierung möchte heute erneut be-
kräftigen, daß mit Einführung der letzten Stufe Ver-
sorgungsschwierigkeiten nicht zu befürchten sind. 
Nach einer Erhebung bei den deutschen Kraftstoff-
herstellern werden diese im Jahre 1976 mindestens 
9,9 Millionen t gesetzeskonformes Superbenzin, d. h. 
ca. 85 % des Gesamtbedarfs, anbieten können. Auch 
die ausländischen Raffinerien stellen sich auf die 
Versorgung des deutschen Marktes mit gesetzeskon-
formem Benzin ein. Um aber das letzte Versorgungs-
risiko auszuschließen, liegt Ihnen dieses Gesetz vor, 
bei dem es nicht allein um die Sicherstellung der 
Versorgung des Marktes, sondern auch um die Ver-
meidung von Beschaffungsschwierigkeiten für ein-
zelne Firmen geht. 

Die Bundesregierung kennt die Befürchtungen des 
mittelständischen Mineralölhandels. Sie wird sehr 
darauf achten, daß sich im Zusammenhang mit der 
Einführung der letzten Stufe der Markt nicht so ver-
schiebt, daß diese Marktgruppe vom Markt wegge-
drückt oder daß ihr Marktanteil entscheidend ver-
ringert wird. Auch die in Kürze gemäß § 3 noch zu 
erlassenden Verwaltungsvorschriften werden dem 
Rechnung tragen. Sie sollen möglichst praxisnah und 
flexibel ausgestaltet werden. Außerdem werden wir 
diesem Hause in regelmäßigen Abständen über die 
Lage auf dem Treibstoffmarkt berichten. 

Die Ergänzungsnovelle soll weiter sicherstellen, 
daß der Verbraucher ein Benzin derjenigen Qualität 
erhält, die von den Kraftfahrzeugfirmen empfohlen 
wird. Im Hinblick auf das Benzinbleigesetz haben 
die betroffenen Wirtschaftszweige, d. h. Mineralöl-
wirtschaft und Kraftfahrzeugindustrie, klare Spezifi-
kationen für Super- und Normalkraftstoff in einer 
Norm des Deutschen Normeninstituts entwickelt. Mit 
dieser DIN-Norm werden zum erstenmal seit Beginn 
der Motorisierung in Deutschland klare und einheit-
liche Qualitätsmerkmale für Super- und Normalben-
zin eingeführt. Bei Verwendung dieses DIN-Kraft-
stoffes ist nach eindeutiger Erklärung des Verban-
des der Deutschen Automobilhersteller der ord-
nungsgemäße Betrieb der Kraftfahrzeuge gewähr-
leistet. Der Verbraucher wird künftig auf Grund 
der Auszeichnungspflicht der Tankstellen klar er-
kennen können, welches Benzin ihm verkauft wird. 
Das niedrig verbleite Benzin — das möchte ich noch 
einmal betonen — wird also dem Kraftfahrzeughal-
ter keine Schwierigkeiten bereiten. 

Ein Letztes. Im Interesse einer abgestimmten eu-
ropäischen Umweltschutzpolitik hat sich die Bundes-
regierung in den letzten Jahren wiederholt für 
gleichwertige europäische Regelungen eingesetzt. 
Sie hat das gestern auch auf der Konferenz der eu-

ropäischen Umweltminister in Luxemburg getan. Die 
Bundesregierung ist den Mitgliedern dieses Hauses 
für die Unterstützung bei diesem Vorhaben hier und 
im Europäischen Parlament dankbar, zumal auch an-
dere Länder, insbesondere die USA, die UdSSR und 
Japan, seit Jahren Maßnahmen zur Verminderung 
des Bleigehalts im Benzin treffen und daran festhal-
ten. 

Im Umweltschutz, meine Damen und Herren, darf 
es keinen Stillstand geben. Dieses Gesetz ist eine 
Bestätigung dieser Politik. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Für die An-
nahme des Gesetzes ist gemäß Art. 87 Abs. 3 Satz 2 
des Grundgesetzes die Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages erforderlich. Wer dem Gesetz als Gan-
zem zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Danke. Die Gegenprobe! — Keine Ge-
genstimmen. Stimmenthaltungen? Keine Stimm-
enthaltungen. Ich stelle angesichts der Besetzung 
des Hauses fest, daß die verfassungsrechtlich erfor-
derliche Mehrheit der Mitglieder des Bundestages 
erreicht ist. Das Gesetz ist in dritter Beratung an-
genommen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen noch dem 
Antrag des Ausschusses unter Ziffer 2 entsprechen, 
die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitio-
nen und Eingaben für erledigt zu erklären. Ich 
sehe und höre keinen Widerspruch; es ist so be-
schlossen. Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, wir fahren in den Bera-
tungen fort. 

Ich rufe den Punkt 3 a) und b) auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des vom Bundes-
rat eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes für Jugendwohl-
fahrt 
— Drucksache 7'3642 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für Ju

-

gend, Familie und Gesundheit (13. Ausschuß) 

Drucksache 7'4074 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Tietjen 
(Erste Beratung 173. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von den Abgeordneten 
Rollmann, Kroll-Schlüter und der Fraktion 
der CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes für Ju-
gendwohlfahrt 

Drucksache 7/3304 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für Ju

-

gend, Familie und Gesundheit (13. Ausschuß) 
— Drucksache 7/4074 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Tietjen 

(Erste Beratung 173. Sitzung) 
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Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob eine Er-
gänzung des schriftlichen Berichts gewünscht wird. 
- Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur zwei-
ten Beratung. Ich rufe Art. 1 bis 3 in der Fassung 
des Ausschußantrages, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Danke. Gegenprobe! Stimmenthaltun-
gen? -- Es ist einstimmig so beschlossen. Das Gesetz 
ist in zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat für die Fraktion der SPD der Abge-
ordnete Tietjen. 

Tietjen (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der damalige Bundesjustizminister, mein 
Parteifreund Gerhard Jahn, sagte in der 89. Sitzung 
dieses Hohen Hauses am 22. März 1974 anläßlich 
der dritten Lesung des Gesetzes zur Neuregelung 
des Volljährigkeitsalters u. a. --- ich darf zitieren – : 

Eine gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe 
besteht nun darin, den Übergang vom min-
derjährigen zum volljährigen Bürger zu mei-
stern. Deshalb begrüße ich vor allem auch die 
nunmehr im Rahmen des Art. 8 vorgesehene Er-
gänzung des Jugendwohlfahrtsgesetzes darin, 
daß eine Ausbildung, die im Rahmen der frei-
willigen Erziehungshilfe oder der Fürsorge-
erziehung eingeleitet worden ist, auf freiwilliger 
Basis auch über den Zeitpunkt des Eintritts der 
Volljährigkeit hinaus fortgeführt werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich weise deshalb auf 
diesen Jahnschen Debattenteil hin, um Ihnen den 
damals beschlossenen § 75 a des Jugendwohlfahrts-
gesetzes in Erinnerung zu rufen. 

Weitere Änderungen des Jugendwohlfahrtsge-
setzes wurden vor nunmehr etwa eineinhalb Jahren 
einmütig nicht für erforderlich gehalten, dies auch 
deshalb nicht, da nach damals hier herrschender 
Auffassung die §§ 5 und 6 des Jugendwohlfahrts-
gesetzes Erziehungshilfen — 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kol-
lege Tietjen, einen Augenblick. — Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, ich wäre Ihnen wirklich 
sehr dankbar, wenn Sie der ersten Rede unseres 
Kollegen hier Aufmerksamkeit schenken würden. 

(Beifall) 

Soweit Sie noch Gespräche führen müssen, wofür 
ich Verständnis habe, möchte ich Sie doch bitten, 
dies außerhalb des Plenarsaals zu tun. 

Tietjen (SPD) : Ich bin, Herr Präsident, schon für 
die gute Präsenz dankbar und denke, daß meine 
Stimme auch einigermaßen durchdringt. Schönen 
Dank! — — auch über den Eintritt in die Volljäh-
rigkeit hinaus erlauben würden. Die zurückliegende 

Zeit hat erkennen lassen, daß die soeben von mir 
zitierten Paragraphen des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
von den Jugendbehörden unterschiedlich ausgelegt 
worden sind und eine damit verbundene Benachtei-
ligung in einigen Fällen festzustellen war. 

Die Gesetzentwürfe der CDU/CSU und des Bun-
desrates sind Ihnen bekannt. Die Beratung im Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit wurde 
durch eine nichtöffentliche Anhörung von Sachver-
ständigen positiv angereichert. 

Für die sozialdemokratische Bundestagsfraktion 
stand vom Anfang der Beratung an fest, daß eine 
Änderung des Jugendwohlfahrtsgesetzes die Inten-
tion des Gesetzes zur Neuregelung des Volljährig-
keitsalters nicht verwässern und schon gar nicht 
unterlaufen dürfe. Aus diesem Grunde kam für uns 
eine inhaltlich uneingeschränkte Fortführung der 
Hilfe über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus, 
wie im Entwurf des Bundesrates gewünscht, nicht 
in Betracht. Um es nicht zu einer Benachteiligung 
der einen oder anderen Personengruppe kommen 
zu lassen, sind wir der Auffassung, daß die gesetz-
liche Regelung der des geltenden § 75 a des .Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes entsprechen sollte. Sie muß 
also Kriterien für eine inhaltliche Abgrenzung ent-
halten. Diese Abgrenzung sehen wir bei Maßnah-
men zur schulischen oder beruflichen Bildung ein-
schließlich   ich betone das — der Berufsvorbe-
reitung als ausreichend, aber auch notwendig an; 
dies deshalb, weil eine Gesetzesänderung nicht zu 
einer völlig unbestimmten Verlängerung der Hilfen 
zur Erziehung und zu einer Überschneidung mit der 
Gefährdetenhilfe des Bundessozialhilfegesetzes füh-
ren darf. Die Bestimmungen des § 72 BSHG in Ver-
bindung mit der in Vorbereitung befindlichen Ver-
ordnung nach § 72 Abs. 5 BSHG bieten ausreichende 
Möglichkeiten, jungen Volljährigen Hilfe zu gewäh-
ren, soweit dies nach Beendigung einer Hilfe zur Er-
ziehung nötig ist. 

In diesem Zusammenhang darf ich auf den Punkt 
2 des Entschließungsantrages des Ausschusses hin-
weisen und für meine Fraktion ausdrücklich unter-
streichen, daß die genannte Verordnung eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Sozialhilfeträgern 
und den Jugendämtern in diesen Fällen gewähr-
leisten muß. Der Begriff der Berufsvorbereitung 
soll von den Jugendbehörden extensiv ausgelegt 
werden, so daß z. B. Arbeitsversuche und Arbeitser-
probungen noch nicht berufsreifer junger Menschen 
als Berufsvorbereitung anzusehen sind. 

Eine altersmäßige Begrenzung bis zum 21. Lebens

-

jahr sehen w ir S oz i aldemokrate n  dem jungen Men

-

schen gegenüber als nicht dienlich an. Wir haben 
deshalb die Freihaltung dieser Altersbegrenzung als 
Notwendigkeit angesehen und fanden mit unserer 
Auffassung die Unterstützung der befragten Sach-
verständigen. 

Voraussetzung für die Weitergewährung der Hilfe 
ist ein Antrag des jungen Menschen; außerdem muß 
die Prüfung ergeben, daß der Betroffene bereit ist, 
am Erfolg der Maßnahme mitzuwirken. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zu-
sammenfassend sagen, daß die sozialdemokratische 
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Bundestagsfraktion dem auf unseren Vorschlag in 
Übereinstimmung mit den befragten Sachverstän-
digen geänderten Gesetzentwurf die Zustimmung 
geben wird. Wir sind sicher, daß die teilweise fest-
zustellende unterschiedliche Auslegung der bis-
herigen Bestimmungen des Jugendwohlfahrtsgeset-
zes im Interesse der Hilfe erwartenden und brau-
chenden jungen Menschen jetzt klar geregelt ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Rollmann von der Frak-
tion der CDU/CSU. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf, der auf 
eine Initiative des Bundesrates und der Fraktion der 
CDU/CSU zurückgeht, schließt eine Lücke. Er be-
seitigt zumindest eine Unklarheit, die im Zusam-
menhang mit der Herabsetzung des Volljährigkeits-
alters vom 21. auf das 18. Lebensjahr in der Frage 
entstanden ist, inwieweit Erziehungshilfen nach dem 
Jugendwohlfahrtsgesetz auch über das 18. Lebens-
jahr hinaus gewährt werden können. Viele Jugend-
ämter in der Bundesrepublik haben sich seit dem 
1. Januar 1975 geweigert, solche Hilfen jungen Voll-
jährigen noch weiter zu gewähren. Wir haben dies 
nicht für vertretbar gehalten und sind der Meinung 
gewesen, daß hier etwas getan werden muß. Viele 
Eingaben haben uns in dieser Frage erreicht, und 
schließlich hat uns auch die Arbeitsgemeinschaft 
für Jugendhilfe (AGJ) entscheidende Anstöße ge-
geben. Aus diesem Grunde haben wir unseren Ge-
setzentwurf eingebracht und auch den im wesent-
lichen Bleichlautenden Gesetzesantrag des Bundes-
rates begrüßt. 

Wir sind voll und ganz mit der Lösung einverstan-
den, die der Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit einstimmig gefunden hat und die die Fort-
setzung von Erziehungshilfen über das 18. Lebens-
jahr hinaus dann vorsieht, wenn es sich um eine 
bereits eingeleitete Maßnahme zur schulischen und 
beruflichen Bildung handelt. Auf diese Weise wird 
verhindert, daß Erziehungshilfen, die begonnen 
haben, die Erfolg versprechen und die von den jun-
gen Menschen auch weiter gewünscht werden, mit 
Eintritt der Volljährigkeit abrupt abgebrochen wer-
den. Dieser Gesetzentwurf ist somit für Tausende 
junger Menschen in unserem Lande von großer Be-
deutung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Für die 
Fraktion der FDP hat der Abgeordnete Spitzmüller 
das Wort. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Auch die FDP- 
Fraktion wird dem Gesetzentwurf des Bundesrates, 
den wir im Ausschuß im Ergebnis einhellig für not-
wendig gehalten haben, zustimmen. Ich sage aus-
drücklich: im Ergebnis; denn was die Begründung 
anbetrifft, befindet sich die Mehrheit von uns doch 
in einem gewissen Zwiespalt. Wir sind nämlich  

auch heute noch der Meinung, daß wir bei der Bera-
tung und Verabschiedung des Gesetzentwurfes zur 
Neuregelung des Volljährigkeitsalters mit der Ein-
fügung des § 75 a in das Jugendwohlfahrtsgesetz 
eine ausreichende Grundlage dafür geschaffen 
haben, daß bestimmte Hilfen für den Jugendlichen 
auch über die neue Altersgrenze von 18 Jahren 
hinaus weiter gewährt werden können. Das ist auch 
bei den hier in Rede stehenden erzieherischen Hil-
fen zur schulischen oder beruflichen Bildung der 
Fall. 

Nur haben wir andererseits eine einschränkende 
Auslegung der §§ 5 und 6 des Jugendwohlfahrts-
gesetzes und die Verweigerung von entsprechen-
den erzieherischen Hilfen durch mehrere Jugend-
ämter feststellen müssen, die uns letzten Endes dazu 
bewogen haben, diese in unseren Augen unrichtige 
Anwendung des Gesetzes durch eine Klarstellung 
des Gesetzgebers zu beenden. Ich verhehle nicht, 
daß es uns lieber wäre, wir müßten ein solches Ge-
setz nicht beschließen, weil die Verwaltungen von 
sich aus das durchführen, was der Gesetzgeber im 
Gesetzgebungsakt deutlich gemacht hat. 

So sehen wir uns — vielleicht kann ich Ihre Auf-
merksamkeit auf die Drucksache lenken — in der 
merkwürdigen Lage, mit der Änderung dieses Ge-
setzes zugleich eine Entschließung über dessen Aus-
legung durch die Landesbehörden verabschieden 
zu müssen. Damit wollen wir verhindern, daß die 
Jugendämter erneut in falsch verstandenem fiska-
lischen Denken mit Hilfe einschränkender Aus-
legungen Sinn und Absicht der gesetzlichen Ände-
rungen verkürzen. 

Wir können als Freie Demokraten nur hoffen, 
daß dieses Verfahren nicht allgemein üblich werden 
muß, um den Willen des Gesetzgebers bei den Ver-
waltungen zum Durchbruch zu verhelfen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wer dem Gesetz in dritter Beratung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke 
Ihnen. Gegenprobe! — Keine Gegenstimmen. Stimm-
enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Beschluß-
fassung fest. 

Der Ausschuß hat unter Ziffer II noch beantragt, 
den gleichzeitig eingebrachten Entwurf der CDU/ 
CSU für erledigt zu erklären, ferner unter Ziffer IV, 
die zu den Gesetzentwürfen eingegangenen Petitio-
nen und Eingaben für erledigt zu erklären, sowie 
unter Ziffer III, den Entschließungsantrag, auf den 
der Herr Abgeordnete Spitzmüller soeben noch ein-
mal hingewiesen hat, zu verabschieden. 

Bedenken dagegen, daß wir über die Anträge un-
ter den Ziffern II, III und IV gemeinsam abstim-
men, bestehen nicht? — Wer den Anträgen des Aus-
schusses unter den Ziffern II, III und IV zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — 
Danke.  Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Es 
ist einstimmig so beschlossen. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe nunmehr 
Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Abkommen 
vom 25. April 1974 zwischen der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
gierung der Deutschen Demokratischen Re-
publik auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens 

Drucksache 7/3363 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 7/4150 -- 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Carstens (Emstek) 

b) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit (13. Aus-
schuß) 

-- Drucksache 7/4094 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Egert 

(Erste Beratung 162. Sitzung) 

Ich frage zunächst, ob die Herren Berichterstatter 
eine Ergänzung ihres schriftlichen Berichtes wün-
schen. — Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich 
danke den Herren Berichterstattern. 

Wir treten in die Aussprache ein. Ich erteile als 
erstem Redner dem Herrn Abgeordneten Egert 
das Wort. 

Egert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit der heutigen zweiten Lesung und 
Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf zum Ge-
sundheitsabkommen mit der DDR entscheidet der 
Deutsche Bundestag über ein wichtiges Folgeabkom-
men zum Grundlagenvertrag zwischen den beiden 
Staaten in Deutschland. Die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion sieht diesen Vertrag als einen 
weiteren Baustein auf dem Weg, das Verhältnis 
zwischen den beiden Staaten zu entkrampfen und zu 
normalisieren. 

Wir messen den Erfolg dieses Bemühens an den 
Vorteilen, die dadurch für die Menschen in den 
beiden Staaten erreicht werden. Legt man diesen 
Maßstab an das Gesundheitsabkommen an, so kön-
nen wir Sozialdemokraten feststellen, daß ein wei-
terer Weg geöffnet, ein weiteres Hindernis aus dem 
Weg geräumt und die Grenze zwischen den beiden 
Staaten erneut durchlässiger gemacht worden ist. 

Wir Sozialdemokraten zählen das Gesundheitsab-
kommen mit der DRR zu den vielen kleinen Schrit-
ten in der Deutschlandpolitik der sozialliberalen 
Koalition hinzu, zu einer zeitgemäßen und wirklich-
keitsnahen Politik, die für die Menschen in beiden 
Staaten meßbare Erfolge und Fortschritte gebracht 
hat. Die Bürger können diese meßbaren Fortschritte 
und Erfolge spüren; sie können teilhaben an diesen 
Erfolgen. Dies ist und bleibt eine der wesentlichen 
Zielsetzungen unserer Politik. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
Ihre Mitglieder im zuständigen Ausschuß für Ju-
gend, Familie und Gesundheit haben dem Gesetz-
entwurf zu dem Abkommen einmütig zugestimmt. 
Wir begrüßen dies. Damit ist gleichzeitig aber er-
neut der erschreckende Gegensatz zu den pole-
mischen Auftritten Ihres deutschlandpolitischen 
Sprechers, des Herrn Abelein, in der ersten Lesung 
zu diesem Abkommen deutlich geworden. 

Die Zustimmung zu diesem Abkommen hat, wie 
kaum anders zu erwarten war, innerhalb der Unions-
parteien, insbesondere auch im Bereich der CSU, 
unterschiedlichen Beifall gefunden. Nun ist es nicht 
unsere Aufgabe, uns Ihren deutschlandpolitischen 
Kopf zu zerbrechen oder gar so vermessen zu sein, 
schlichtend in den biblischen Konflikt zwischen 
zwei Bruderparteien wie CDU und CSU einzugrei-
fen. Aber an eines werden und müssen wir Sie 
immer wieder erinnern: Sie können nicht einer-
seits die Deutschlandpolitik dieser Koalition als Ver-
zichtspolitik, als verderbliches Machwerk brand-
marken und andererseits die positiven Ergebnisse 
dieses vermeintlichen Machwerks gutheißen. Sie 
können nicht einerseits zum Grundlagenvertrag ab-
lehnend verharren und anderseits die Folgeabkom-
men, die es ohne diesen deutschlandpolitischen 
Schlüssel gar nicht gegeben hätte, billigen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Diese politische Inkonsequenz werden wir Ihnen 
nicht abnehmen. Wir werden Sie ständig an Ihre 
politische Unglaubwürdigkeit in diesem Punkt er-
innern. Wir werden dies so lange tun, bis Sie in 
diesem Parlament erklären, daß der Grundlagen-
vertrag ein wichtiger und der richtige Schritt war 
auf dem Weg, die Menschen in Deutschland näher 
zueinander zu bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die erfreulichen Ergebnisse des innerdeutschen 
Reiseverkehrs — rund 2,4 Millionen Bundesbürger 
konnten in den ersten acht Monaten dieses Jahres 
die DDR besuchen, 1,4 Millionen Bundesbürger aus 
West-Berlin kommen dazu; 900 000 Bürger der DDR 
konnten die Bundesrepublik besuchen — sind be-
grüßenswerte Resultate dieser Politik der Bundes-
regierung. Sie machen zugleich deutlich, wie not-
wendig gerade der Abschluß eines Gesundheitsab-
kommens zwischen den beiden Staaten ist. Der zu-
nehmende Besucherverkehr macht die Dringlichkeit 
wechselseitiger ärztlicher Versorgung deutlich und 
bestätigt, daß der vertraglich geregelte beiderseitige 
Anspruch auf kostenlose ambulante und stationäre 
medizinische Hilfe und Behandlung während Be-
suchsreisen in den jeweils anderen deutschen Staat 
zu Recht den Kernpunkt des Abkommens bildet. 
Daran schließen sich logisch an: die Durchführung 
medizinischer Spezialbehandlungen und Spezial-
kuren, die Mitgabe oder Übersendung von Arzt-
berichten für die Weiterbehandlung sowie der re-
gelmäßige Erfahrungsaustausch bei der Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten. Alles dies sind bedeut-
same Punkte, die zum Nutzen, aber auch zum Schutz 
der Bürger beider Staaten erforderlich sind. 
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Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion be-

grüßt es, daß im Abkommen festgelegt wurde, daß 
praktische Fragen aus dem Abkommen von einer mit 
Beauftragten beider Staaten besetzten Kommission 
geklärt werden sollen. Wir sehen darin einen we-
sentlichen Beitrag, auftretende Schwierigkeiten 
schnell und reibungslos klären zu helfen. Wir hoffen, 
daß dieses Instrument auch von seiten der DDR so 
beweglich wie möglich — und dies heißt für uns 
auch: so bürgernah wie möglich — gehandhabt wird. 
Die Vorleistungen der DDR auf dem Gebiet der Spe-
zialbehandlungen und der Spezialkuren stimmen uns 
optimistisch, optimistisch auch im Hinblick auf die 
Bemühungen, auf der Grundlage dieses Abkommens 
die Beziehungen im Bereich des Gesundheitswesens 
weiter zu entwickeln und weiter auszubauen. 

Wir begrüßen nicht zuletzt die vereinbarte Zusam-
menarbeit im Bereich des Drogen-, Rausch- und 
Suchtmittelmißbrauchs. Hier kann der innerdeutsche 
Erfahrungsaustausch vor allem auch wegen der vor-
handenen unterschiedlichen gesellschaftspolitischen 
Strukturen wesentliche Anregungen geben. Wir er-
warten dies besonders für das schwierige Feld des 
Alkoholmißbrauchs und insbesondere auch hinsicht-
lich der auslösenden Faktoren. 

Meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, 
daß ein Westberliner Abgeordneter im Deutschen 
Bundestag es ganz besonders begrüßt, daß diese 
Stadt voll in das Abkommen einbezogen worden ist. 
Für uns Sozialdemokraten war und ist die Veranke-
rung dieser Bestimmung im Abkommen eine wesent-
liche Voraussetzung für das Zustandekommen des 
Abkommens. 

Es hat den Anschein, daß die Opposition auch we-
gen innerparteilicher Schwierigkeiten über diesen 
Baustein der zwischenstaatlichen Entkrampfung 
hinweg schnell zur Tagesordnung übergehen möchte. 
Dies werden wir nicht zulassen. Wir werden den 
Bürgern auch mit Hilfe und an Hand dieses deutsch-
deutschen Gesundheitsabkommens deutlich machen, 
in welch ein wirklichkeitsfernes deutschlandpoliti-
sches Ghetto Sie sich unter der Anführerschaft der 
Herren Abelein, Marx und Jäger (Wangen) begeben 
haben. Wir werden deutlich machen, daß nach unse-
rem Eindruck aus dem „So nicht und jetzt nicht" 
Ihres ehemaligen Fraktionsvorsitzenden längst ein 
Sonthofener „Nie" oder „Niemals" geworden ist. 

Wenn bei Ihnen die Deutschlandpolitik der 50er 
Jahre eine Renaissance erlebt und fröhliche Ur-
ständ feiert, so ist dies nicht nur Ihr Problem. Eine 
deutschlandpolitisch unbewegliche, im rissigen und 
alten Gemäuer ihrer überholten Argumente befan-
gene Opposition leistet unserem Land einen wahr-
lich schlechten Dienst. Wir lassen uns den Erfolg 
unserer Politik auch am Beispiel dieses Gesund-
heitsabkommens — nicht dadurch zerreden, daß 
Teile Ihrer Partei meinen, es sei wenig erreicht oder 
gar nur Selbstverständliches geregelt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Ab

-

geordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Jäger (Wangen)? 

Egert (SPD) : Ja. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Kollege Egert, 
würden Sie nicht, statt hier gegen die Opposition 
zu polemisieren, lieber zur Kenntnis nehmen, daß 
wir dort, wo wir es aus sachlichen Gründen glaub-
ten rechtfertigen zu können — wie beim Verkehrs-
vertrag oder bei diesem Abkommen —, durchaus 
auch zustimmen können und daß es deswegen völlig 
unberechtigt ist, in diesem Zusammenhang jetzt ge-
gen die Opposition vorzugehen? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Egert (SPD) : Herr Kollege Jäger (Wangen), wür-
den Sie zur Kenntnis nehmen, daß ich bei meiner 
Feststellung bleibe, daß all das, was Sie sachlich zur 
Kenntnis zu nehmen bereit sind, nicht möglich ge-
wesen wäre, wenn nicht — und auch das sollten Sie 
zur Kenntnis nehmen — mit dem Grundlagenver-
trag die Voraussetzungen für diese sachlichen Ergeb-
nisse geschaffen worden wären. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Die Politik, die Sie betreiben, versucht, sich durch 
die Hintertür in die Erfolge unserer Politik einzu-
schleichen, 

(Oho-Rufe bei der CDU/CSU) 

und dies werden wir nicht mitmachen! 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Wei
-

tere Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich war dabei, mich damit auseinanderzusetzen, 
daß Sie die Feststellung treffen, in diesem Abkommen 
sei wenig erreicht, und das Wenige, was erreicht 
sei, habe nur Selbstverständlichkeiten geregelt. Um 
die Rückkehr zur Normalität in den Beziehungen der 
beiden deutschen Staaten, darum, Alltäglichkeit im 
Umgang miteinander einziehen zu lassen, Selbstver-
ständliches wirklich selbstverständlich auf eine ver-
traglich gesicherte Grundlage zu stellen, genau dar-
um geht es uns. Dies verrät in seiner zugegebenen 
Mühseligkeit im tagespolitischen Geschäft mehr tat-
sächliches Wahren der wohlverstandenen Interessen 
unseres Landes und unserer Bürger als Ihr wirklich-
keitsfernes Schweben auf wolkigen Illusionen von 
Feiertagsreden. 

Meine Damen und Herren, die sozialdemokrati-
sche Bundestagsfraktion stellt sich mit Nachdruck 
hinter die deutschlandpolitischen Bemühungen der 
Bundesregierung. Sie hofft und erwartet — und 
drückt dies auch bei der Verabschiedung des Ge-
sundheitsabkommens aus —, daß in der nächsten 
Zeit weitere Folgevereinbarungen zum Grundlagen-
vertrag im Interesse der Menschen folgen werden. 

Ich bitte Sie im Namen der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion um Ihre Zustimmung zu dem 
Gesetz über das Gesundheitsabkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Für 
die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ist diese 
Zustimmung selbstverständlich, weil wir auch auf 
diesem Feld die Politik der sozialliberalen Koali-
tion konsequent unterstützen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Für die 
Fraktion der CDU/CSU hat Herr Abgeordneter 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein das Wort. 

Prinz zu Sayn -Wittgenstein -Hohenstein (CDU/ 
CSU) : Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die polemischen Ausführungen des Kol-
legen Egert lohnen unseres Erachtens eine Ausein-
andersetzung nicht, da sie nur von gewissen schwa-
chen Punkten dieses Abkommens ablenken. Das war 
wohl auch die Absicht seiner polemischen Ausfüh-
rungen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Im übrigen, meine Damen und Herren, möchte ich 
für die CDU/CSU-Fraktion folgende Erklärung ab-
geben. 

In der ersten Lesung des Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 25. April 1974 zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
gierung der DDR wie in den folgenden Ausschuß-
beratungen wurden von meinen politischen Freun-
den Fragen gestellt, um Auskunft über Regelungen 
des Abkommens zu erhalten, die nach unserer Auf-
fassung mißverständlich waren oder keine befriedi-
gende Festlegung erfahren hatten. Die Auskünfte 
und Erklärungen der Regierung auf unsere Fragen 
werden von einem Teil unserer Freunde als nicht 
ausreichend angesehen, um die grundsätzlichen Be-
denken zu zerstreuen und eine Zustimmung zu er-
möglichen. Diejenigen, die ihre Zustimmung geben 
werden, tun dies in der Erwartung, daß die von der 
Bundesregierung erteilten Auskünfte und Interpre-
tationen des Abkommens zutreffen und künftig von 
der tatsächlichen Entwicklung der Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Gesundheitswesens bestätigt 
werden. 

Manchen Regelungen des Abkommens fehlt die 
wünschenswerte Bestimmtheit. Hier werden die in 
Art. 7 vorgesehenen Beauftragten bald nähere Re-
gelungen zu treffen haben, um die nach dem Ab-
kommen vorgesehenen Maßnahmen so reibungslos 
wie möglich durchführen zu können. 

Wir hätten es für erforderlich gehalten, daß das 
Bundesgesundheitsamt in Berlin ebenso wie das 
Deutsche Institut für medizinische Dokumentation 
als Partner in dem Abkommen Erwähnung gefunden 
hätte. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, daß die für 
die in den Art. 2, 4, 5 und 6 aufgeführten Sachbe-
reiche ganz oder teilweise fachlich kompetente Bun-
desoberbehörde, nämlich das Bundesgesundheits-
amt, von Anfang an an der Durchführung des Ab-
kommens beteiligt wird. Dieses ist sowohl wegen 
der Aktualität der zu übermittelnden Informationen 
als auch im Interesse der für beide Seiten gewinn-
bringenden Zusammenarbeit der Fachleute notwen-
dig. Damit kann zugleich zeitraubender Verwal-
tungsaufwand und bürokratischer Leerlauf in den je-
weiligen Ministerien vermieden werden. Wenn — 
und so ist es doch im Briefwechsel zum Abkommen 
vereinbart — eine unmittelbare Zusammenarbeit 
zwischen dem Deutschen Institut für medizinische 
Dokumentation und dem Institut für Wissenschafts-
information in der Medizin in Ost-Berlin möglich  

ist, muß auch ein direkter Draht zwischen dem Bun-
desgesundheitsamt und dem entsprechenden DDR-
Institut gezogen werden können. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkennt an, daß 
die Vereinbarungen bei entsprechendem Vollzug 
eine verbesserte Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens ermöglichen können. Wir er-
warten, daß noch offene Fragen durch die in Art. 7 
vorgesehenen Beauftragten in absehbarer Zeit gelöst 
werden. Hier ist vor allem der Versand von lebens-
notwendigen Medikamenten im Einzelfall in die 
DDR zu erwähnen wie aber auch die Möglichkeit, 
daß künftig wieder Wissenschaftler der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschland jeweils an medizini-
schen Fachkongressen im anderen Teil Deutschlands 
teilnehmen können. Ein solcher Kontakt und Erfah-
rungsaustausch ist weitaus lebendiger, natürlicher 
und ergiebiger als lediglich die Übermittlung von 
medizinischer Literatur und Dokumentation. 

Dieses Abkommen kann nicht als ein Durchbruch 
zur Normalisierung in den Beziehungen zwischen 
beiden Teilen Deutschlands bezeichnet werden, 

(Dr. Kunz [Weiden] [CDU/CSU] : Sehr rich

-

tig!) 

wie es auch der Kollege Egert vorhin darzustellen 
versucht hat. Nach wie vor ist es verfrüht — um 
Herrn Brandts Worte zu gebrauchen —, von einem 
geregelten Nebeneinander oder gar von einem Mit-
einander beider Teile Deutschlands zu sprechen. Noch 
ist nicht erkennbar, wann — obwohl schon lange 
angekündigt — die anderen Folgeabkommen nach 
Art. 7 des Grundlagenvertrages von 1972 im Bereich 
der Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirt-
schaft, der Wissenschaft und Technik, des Verkehrs, 
des Rechtsverkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, 
der Kultur, des Sports, des Umweltschutzes sowie 
auf anderen Gebieten geschlossen werden können. 

Die Regierung wie die Koalitionsparteien sollten 
daher auch heute nicht erneut den Versuch unterneh-
men, dem vorliegenden Abkommen die politische 
Wertung zu unterschieben, die — selbst bei allem 
Verständnis für die Notwendigkeit von Erfolgserleb-
nissen — nicht gerechtfertigt werden kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das Abkommen sollte ohne Pathos und aufwendige 
Selbstdarstellung der Regierung als ein bescheidener 
Beitrag zur Verbesserung praktischer Beziehungen 
angesehen werden, als ein Beitrag, von dem wir er-
hoffen, daß die Menschen unseres gemeinsamen Va-
terlandes davon einen Nutzen haben werden. 

Die „hochpolitische" Präambel des Abkommens 
steht in einem bemerkenswerten Gegensatz zu man-
chen Regelungen des Abkommens, die wir gerade-
zu für selbstverständlich halten. Dieses Mißverhält-
nis zwischen Anspruch und Aussage des Abkom-
mens macht deutlich, daß wir von der vielzitierten 
Normalisierung nach wie vor weit entfernt sind. 
Darauf aufmerksam zu machen, hielten wir für not-
wendig, damit über der Diskussion über das Ab-
kommen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
nicht entscheidende Fragen der innerdeutschen Poli- 
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tik der notwendigen Aufmerksamkeit der Nation 
entzogen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Für die 
Fraktion der FDP hat der Herr Abgeordnete Spitz-
müller das Wort. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Meine Frau 
Kollegin Lüdemann hat bei der ersten Beratung des 
Ratifizierungsgesetzes bereits zu dem politischen 
Gehalt des Gesundheitsabkommens mit der DDR 
gesprochen. Ich will mich daher heute auf wenige 
Bemerkungen beschränken. 

Wir Freien Demokraten sind befriedigt darüber, 
daß wir bezüglich der Bundeskompetenz für den 
Vollzug des Abkommens im Gesundheitsausschuß 
Einvernehmen erzielen konnten. Auf eine An-
regung des Bundesrates hin und mit Hilfe eines 
Vorschlages der Bundesregierung haben wir das 
Ratifizierungsgesetz auf Art. 104 a Abs. 3 des Grund-
gesetzes gestützt, wobei die anfallenden Geldlei-
stungen vom Bund getragen werden sollen. Wir 
halten dies in Anbetracht der gesamtendeutschen 
Aufgabe dieses Abkommens für eine angemessene 
Lösung. 

Es freut uns außerdem, daß die Ausschußkollegen 
der Opposition im Gesundheitsausschuß wieder ein-
mal den guten Willen zur sachlichen Einigung über 
den Versuch des politischen Opponierens gestellt 
haben und damit die Einstimmigkeit im Gesund-
heitsausschuß ermöglicht wurde. 

Als ich den langen Katalog politischer Bedenken 
hörte, die Herr Kollege Abelein bei der ersten Be-
ratung hier vortrug, war ich mir dieser späteren 
Einigungsmöglichkeit noch nicht so sicher. 

Meine Damen und Herren, wir können heute alle 
mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis neh-
men, daß wir mit diesem Gesetz dem ersten Folge-
abkommen zum Grundlagenvertrag zustimmen, 
einem Vertrag, der Berlin voll einbezieht und damit 
deutlich macht, daß Folgeverträge nur unter Ein-
beziehung von Berlin möglich sind. Ich meine, die 
DDR sollte dies endlich als eine für die Bundes-
regierung unabänderliche Position begreifen. Meine 
Damen und Herren von der CDU/CSU, wir sollten 
diese Position offensiv vertreten und nicht Schwach-
stellen in das Abkommen hineingeheimnissen. 

(Beifall bei der FDP) 

Das abschließende Urteil über den Erfolg dieses 
Abkommens werden wir allerdings erst in der Zu-
kunft fällen können. Die Behörden der DDR werden 
es weitgehend in der Hand haben, durch eine groß-
zügige, sowohl dem Buchstaben wie auch dem 
Geiste des Abkommens entsprechende Anwendung 
der Bestimmungen das politische Verhandlungsklima 
bei der Aushandlung der weiteren Folgeabkommen 
zu beeinflussen. Wir hoffen, die DDR wird nicht 
gerade dieses Feld humanitärer Hilfeleistungen zur 
Inszenierung politischer Schwierigkeiten benutzen, 
sondern erkennen — und danach handeln —, daß 

auch sie Verantwortung für die Menschen in Deutsch-
land hat. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, das Wort hat die Frau Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit, Dr. 
Focke. 

Frau Dr. Focke, Bundesminister für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das Abkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der DDR auf dem Gebiete 
des Gesundheitswesens, das Ihnen heute zur ab-
schließenden Beratung des Ratifikationsgesetzes 
vorliegt, hat nicht nur als erstes Folgeabkommen 
zum Grundlagenvertrag eine herausragende poli-
tische Bedeutung für die Entwicklung der Beziehun-
gen zwischen den beiden deutschen Staaten, son-
dern es wird auch für den einzelnen Menschen 
— hier wie dort — konkrete Verbesserungen brin-
gen, und zwar Verbesserungen, wie sie in dieser 
Form vertraglich nur mit der DDR vereinbart wor-
den sind und dem besonderen deutsch-deutschen 
Verhältnis entsprechen. Diese Verbesserungen sind 
das Ergebnis einer realitätsbezogenen Politik der 
sozialliberalen Koalition. Das Abkommen ist der 
Ausdruck des gemeinsamen Bemühens, nicht in ab-
strakten Rechtspositionen zu verharren, sondern 
zum Wohle des einzelnen Menschen konkret und 
schrittweise das jeweils Mögliche beizutragen. 

In diesem Sinn ist das erste Folgeabkommen zum 
Grundlagenvertrag sicher auch richtungweisend 
für die Verhandlungen in anderen Bereichen, durch 
die die rechtlichen, tatsächlichen und insbesondere 
auch die menschlichen Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten erleichtert werden sollen. 

Prinz Botho, dieses ist eine völlig nüchterne und 
sachliche Feststellung und Bewertung dieses Ab-
kommens. Sie können von der Koalition nicht er-
warten, daß sie wegen einer gewissen Uneinigkeit 
in den Reihen der Opposition dieses Abkommen 
mit falscher Bescheidenheit unter Wert darstellt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dieses Abkommen trifft Regelungen für Fälle, in 
denen der einzelne Mensch besonders hilfebedürftig 
ist. Wer selbst einmal bei einem Aufenthalt in einem 
anderen Lande schwer erkrankt ist, wird ermessen 
können, was die Einräumung eines Anspruchs auf 
Gewährung der notwendigen medizinischen Hilfe 
bedeutet. Ich möchte hervorheben, daß das Abkom-
men mit der Gewährung eines Anspruchs auf ambu-
lante oder stationäre medizinische Hilfe entspre-
chend dem jeweiligen Grad der Gesundheitsschädi-
gung ohne Ansehen der Person einen umfassenden 
Schutz in Krankheitsfällen und bei Unfälllen ge-
währt, der die Besucher in beiden deutschen Staa-
ten besserstellt als bei Vereinbarungen mit anderen 
Staaten. 

Wenn sich sowohl die Bundesrepublik Deutsch-
land als auch die DDR bemüht haben, in solchen 
Fällen zu helfen, so bedeutet doch ,das Eingehen 
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einer gegenseitigen Verpflichtung zugleich eine An-
erkennung der in den beiderseitigen Beziehungen 
vorgegebenen besonderen Situation. Die Gewißheit, 
daß jeder Besucher im anderen deutschen Staat 
in solchen Fällen Hilfe erhalten wird, ist nicht nur 
eine leere Formel hinsichtlich der Forderung nach 
der Erhaltung von Gemeinsamkeiten, sondern sie 
schafft konkret eine gemeinsame Grundlage. Man-
cher Besucher wird sich leichter entschließen kön-
nen, in den anderen deutschen Staat zu reisen, wenn 
er sich der Hilfe im Notfall sicher sein kann. 

Die Möglichkeit zu Spezialbehandlungen, die das 
Abkommen vorsieht, ist für die betroffenen Men-
schen eine wirkliche Hilfe. Auch wenn die Zahl , der 
Fälle hier begrenzt bleibt, so hat sich doch schon 
bei der Vorabanwendung des Abkommens in diesem 
Bereich gezeigt, daß  die  Schaffung solcher Möglich-
keiten für kranke Menschen im Einzelfall von 
schicksalhafter Bedeutung sein kann. Wir sehen es 
hier als eine wichtige Aufgabe an, wenn diese Mög-
lichkeiten allen Beteiligten, insbesondere auch den 
Ärzten, noch bewußter gemacht werden. 

Die Tatsache, daß hier  dem einzelnen eine un-
schätzbare Hilfe im jeweils anderen deutschen 
Staat gewährt werden kann, wird gewiß auch ihren 
Teil dazu beitragen, die Verbundenheit zwischen 
den Deutschen hier und drüben zu stärken. 

Genau dies ist das Ziel unserer Deutschlandpoli-
tik: durch Taten zu einer Stärkung der beider-
seitigen Beziehungen beizutragen. 

Wer wie die Opposition meist das Trennende 
hervorhebt, leistet unseren Menschen keinen Dienst. 
Es ist auch wenig hilfreich, wenn solche vertrag-
lichen Beziehungen, wie wir sie im Gesundheits-
abkommen vereinbart haben, abgewertet werden, 
wie dies von Sprechern der Opposition in der er-
sten Lesung — daran erinnere ich besonders — des 
Gesetzentwurfes mit der wenig inhaltsreichen Kritik 
geschehen ist, diese Vereinbarungen seien zu allge-
mein oder zu selbstverständlich gehalten. Die ein-
stimmige Verabschiedung im zuständigen Ausschuß 
läßt mich vermuten, daß sich inzwischen jedenfalls 
die Kollegen der Opposition in diesem Ausschuß 
eines Besseren überzeugt haben. 

(Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
[CDU/CSU] : Sie haben vorhin nicht zuge

-

hört!) 

Die Bundesregierung wird sich bemühen, die durch 
das Abkommen geschaffenen Möglichkeiten nach 
seinem Inkrafttreten unverzüglich umfassend wirk-
sam werden zu lassen. Dies gilt auch für die ver-
einbarte Zusammenarbeit im Arzneimittelbereich 
und bei der Bekämpfung des Drogen-, Rauschmittel- 
und Suchtmittelmißbrauchs sowie bei der Verhü-
tung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. 

Ich möchte hervorheben, daß in der DDR zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus dem Abkommen die 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen bereits 
getroffen worden sind, um in Zukunft auf die Vor-
lage von Desinfektionsbescheinigungen beim Mit-
führen von gebrauchten Kleidungsstücken zu Ge-
schenkzwecken im Reiseverkehr verzichten zu kön-
nen. Auch hierin liegt wie in vielen anderen Fällen  

der Voranwendung des Abkommens durch die DDR  
ein eindrucksvoller Beweis, daß die DDR ebenso 
wie die Bundesrepublik Deutschland unter Respek-
tierung der unterschiedlichen politischen Ausgangs-
lage und der Entwicklungen in den beiden Teilen 
Deutschlands bestrebt ist, Wege der Verständigung 
im Geiste friedlicher Zusammenarbeit zu beschreiten. 

Wir werden bei dem Erreichten auch im Gesund-
heitswesen nicht stehenbleiben. Das Abkommen 
selbst enthält bereits Ansatzpunkte zur Ausweitung 
der gegenseitigen Beziehungen in diesem Bereich. 
Dies gilt für den wissenschaftlichen Erfahrungsaus-
tausch ebenso wie für das Gebiet der Organtrans-
plantation. Die im Rahmen der Durchführung des 
Abkommens vorgesehenen Gespräche der Beauf-
tragten beider Abkommenspartner werden Gelegen-
heit geben, auch hier die Möglichkeiten zur weiteren 
Entwicklung zu prüfen und zu gegebener Zeit im 
Interesse der betroffenen Menschen in entsprechende 
Vereinbarungen eingehen zu lassen. 

Die Bundesregierung betrachtet es als eine wich-
tige Aufgabe, neben der vollen Anwendung des be-
reits Vereinbarten auch in Zukunft konkrete Ver-
besserungen zu erreichen. Daß dabei unverzichtbare 
Grundsätze unserer Deutschlandpolitik auch vom 
Abkommenspartner respektiert werden, zeigt die 
Einbeziehung Berlins in das Abkommen. 

Die Bundesregierung begrüßt, daß mit den vom 
federführenden Ausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit beschlossenen Empfehlungen den Be-
denken Rechnung getragen worden ist, die vom Bun-
desrat bei der ersten Beratung erhoben wurden. Der 
Gesetzentwurf sieht nunmehr eine Geldleistung im 
Sinne des Art. 104 a Abs. 3 des Grundgesetzes hin-
sichtlich des Anspruchs der Einreisenden aus der 
Deutschen Demokratischen Republik auf medizini-
sche Hilfe vor. Die Verpflichtung des Bundes, die 
Kosten der medizinischen Hilfe zu tragen, wird aus-
drücklich aufgeführt. Die Änderung läßt die Höhe 
der entstehenden Kosten unverändert. Das hierzu 
bisher Gesagte gilt unverändert. 

Eine Regelung der Zuständigkeit der Landesbe-
hörden und ihres Verfahrens im Gesetz ist nach 
Ansicht der Bundesregierung nicht notwendig, da 
sich bei einem Ratifizierungsgesetz auf der Grund-
lage des Art. 104 a Abs. 3 aus Art. 85 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ergibt, daß die Einrichtung der Be-
hörden Angelegenheit der Länder ist. Auf die bis-
herige Ermächtigung des Bundesministers für inner-
deutsche Beziehungen zum Erlaß der Verwaltungs-
vorschriften konnte verzichtet werden, da nunmehr 
nach Art. 85 Abs. 2 des Grundgesetzes die Bundes-
regierung das Recht hat, mit Zustimmung des Bun-
desrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu er-
lassen. Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
der so geänderte Entwurf des Ratifizierungsgesetzes 
auch den Vorstellungen des Bundesrates entspricht, 
und rechnet mit dessen Zustimmung. 

Meine Damen und Herren, es freut mich, daß 
gerade ein Abkommen mit einer so humanitären 
Zielrichtung als erstes Folgeabkommen zum Grund-
lagenvertrag vereinbart werden konnte. Es ent-
spricht unserer Überzeugung, daß wir mit der DDR 
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überall da Vereinbarungen treffen müssen, wo für 
die Menschen in den beiden deutschen Staaten kon-
krete Ergebnisse erzielt werden können, von denen 
beide Seiten einen Nutzen haben werden. 

(Dr. Hammans [CDU/CSU] : Schießbefehl!) 

Was unseren Menschen dient, dient auch der Poli-
tik im geteilten Deutschland. Ich hoffe, daß der Ge-
setzentwurf auch in diesem Hause eine breite Zu-
stimmung findet. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat Herr Bundesminister für innerdeutsche Bezie-
hungen Franke. 

Franke, Bundesminister für innerdeutsche Bezie-
hungen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Mit dem Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
DDR auf dem Gebiet des Gesundheitswesens hat die 
Bundesregierung den parlamentarischen Körper-
schaften die erste Folgevereinbarung zum Grund-
lagenvertrag vorgelegt. 

Dieses Abkommen ist mit seinen rechtlichen Fol-
gen und seiner praktischen Bedeutung ein weiterer 
Baustein in dem von der Bundesregierung ange-
strebten Normalisierungsprozeß zwischen beiden 
deutschen Staaten. In einem Bereich, wo verbindliche 
Bestimmungen bisher fehlten, wurden Regelungen 
gefunden, die den Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR zugute kommen. 

Die sachliche Notwendigkeit dieses Abkommens 
ergibt sich nicht zuletzt auch aus der spürbaren Er-
weiterung des Besuchs- und Reiseverkehrs. Es be-
stand die Notwendigkeit, hinsichtlich der medizini-
schen und gesundheitlichen Versorgung der Reisen-
den zu rechtlich verpflichtenden Regelungen für bei-
de Seiten zu kommen. Unser Ziel war dabei, die 
medizinische Behandlung von Reisenden in dem je-
weils anderen Staat zumindest von den staatlichen 
und organisatorischen Voraussetzungen her so pro-
blemlos wie möglich zu machen. Jeder Reisende 
sollte wissen, daß er einen rechtlichen Anspruch dar-
auf hat, im anderen Staat gesundheitlich betreut zu 
werden. 

Lassen Sie mich hier zur Verdeutlichung des Stel-
lenwerts dieser Frage die letzten Zahlen über Rei-
sen zwischen den beiden deutschen Staaten nennen. 
Die Zahl der Reisen von Westdeutschen in die DDR 
hat in den vergangenen Monaten dieses Jahres um 
rund 1 Million — das sind 75 % der Zahl für die 
entsprechenden Monate des Vorjahres — zugenom-
men. Insgesamt werden zur Zeit jährlich alles in 
allem etwa 7 Millionen Reisen von hier nach drüben 
unternommen, davon rund 2,5 Millionen Reisen von 
Westdeutschen in die DDR. Umgekehrt ist die Zahl 
der Besuche von Personen im Rentenalter aus der 
DDR im Laufe der vergangenen Jahre um rund ein 
Drittel auf inzwischen etwa 1,3 Millionen Besucher 
angestiegen. Die Rentner sind naturgemäß ebenso 
wie unsere Rentner in der DDR ein Personenkreis, 
für den die Regelung des Gesundheitsabkommens 
von spürbarem Nutzen sein wird. 

Ich möchte hier noch drei grundsätzliche Bemer-
kungen zu diesem Folgeabkommen machen. 

Erstens. Der Abschluß des Gesundheitsabkommens 
mit der DDR erhellt, daß humanitäre Fragen und ge-
sundheitspolitische Anliegen in nachbarschaftlicher 
Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen in 
Deutschland geregelt werden können, wenn beide 
Seiten die Interessen ebenso wie die Schwierigkei-
ten des Partners erkennen und vernünftig in Rech-
nung stellen. Dieses Abkommen bestätigt damit die 
in Art. 7 des Grundlagenvertrags niedergelegte Ziel-
richtung, daß die Bundesrepublik Deutschland und 
die DDR trotz unterschiedlicher politischer und ideo-
logischer Auffassungen die Voraussetzungen für 
menschliche Erleichterungen schaffen können. 

Zweitens. Dieses Abkommen belegt ferner, daß 
trotz der Gegensätze in den Rechtspositionen ver-
nünftiges und geduldiges Verhandeln eine befriedi-
gende Einbeziehung Berlins entsprechend dem Vier-
mächteabkommen ermöglichte. 

Drittens. Lassen Sie mich schließlich vor dem Hin-
tergrund der augenblicklich auf anderen Sachgebie-
ten stattfindenden Gespräche und Verhandlungen 
mit der DDR folgende prinzipielle Feststellung tref-
fen. Die praktische Politik in Deutschland vollzieht 
sich nicht in Etappen spektakulärer Erfolge. Über-
triebene Erwartungen — nicht selten aus Berech-
nung erweckt — gehen zielbewußt von einem politi-
schen Maßstab aus, der den Realitäten nicht ent-
spricht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Bundesminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Jäger? 

Franke, Bundesminister für innerdeutsche Bezie-
hungen: Ja, bitte. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Bundesmini-
ster, sind Sie nicht der Meinung, nachdem Sie eben 
sagten, daß geduldiges und zähes Verhandeln eine 
befriedigende Berlin-Regelung in einen Vertrag hin-
einbringen kann, daß diese Regel von der Bundes-
regierung schon beim Grundvertrag hätte beherzigt 
werden sollen? Denn dann wären wir aus vielen 
Schwierigkeiten heraus, die jetzt in den Folgeab-
kommen auftauchen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Franke, Bundesminister für innerdeutsche Bezie-
hungen: Herr Kollege Jäger, ich bin da völlig ande-
rer Auffassung als Sie. Im Grundlagenvertrag wurde 
das vereinbart, was unter den gegebenen Voraus-
setzungen möglich war. Analog dazu können wei-
tere Abkommen getroffen werden, und dabei sind 
wir jetzt. In den zurückliegenden Jahren ist kost-
bare Zeit verlorengegangen, in der wir sicherlich 
hätten weiterkommen können, wenn die Prinzipien, 
die die jetzige Regierung anwendet, um zur Norma-
lisierung der Verhältnisse zum anderen Staat in 
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Bundesminister Franke 
Deutschland kommen zu können, auch andere dazu 
bewogen hätten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir haben nicht mehr erreichen können, als auf 
Grund der gegebenen politischen Wirklichkeit er-
reichbar war. Daß wir bemüht sind, zu weiteren 
Regelungen zu kommen, ist wohl daran zu erken-
nen, daß dies nur ein erster Schritt ist, allerdings ein 
beachtlicher Schritt. Wir werden auf diesem Wege 
weitergehen. Die Bundesregierung wird sich, wie sie 
auch gesagt hat, nicht durch noch so lange Verhand-
lungen irritieren lassen, sondern sich geduldig um 
das Sachanliegen bemühen und keine spektaku-
läre Demonstration für ausreichend halten, um die 
Probleme der Menschen einer Lösung entgegen-
führen zu können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zuruf 
des Abg. Jäger [Wangen] [CDU/CSU]) 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung 
hat dieses Gesundheitsabkommen auch in der klaren 
Erkenntnis der Verantwortung gegenüber den be-
troffenen Menschen geschlossen, um dort, wo schritt-
weise Fortschritte und Verbesserungen möglich sind, 
das Mögliche zu tun. Machen Sie sich bitte damit 
vertraut: Unmögliches zu fordern, findet überhaupt 
keine Resonanz. Das mag Sie befriedigen, hilft aber 
den Menschen nicht. So gesehen ist das Gesund-
heitsabkommen ein nützlicher, hilfreicher und des-
wegen guter Vertrag. Wer jedoch das Ideal zum 
alleingültigen Maßstab für die Beurteilung von Ver-
einbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der DDR setzt, übersieht, daß damit den 
dringenden Bedürfnissen der betroffenen Menschen 
nicht gedient ist. Messen Sie daher das vorliegende 
Abkommen an den politischen Möglichkeiten und 
an der Ausgangssituation. Sie werden dann bei 
nüchterner Beurteilung erkennen, daß die Regelung 
von, wie einige Sprecher der Opposition es genannt 
haben, Selbstverständlichkeiten, die leider bisher 
nicht Selbstverständlichkeiten waren, ein weiterer 
Schritt vorwärts auf dem langen und mühsamen 
Wege der Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen den beiden deutschen Staaten ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Beratung 
und Schlußabstimmung. Ich rufe Art. 1, 1 a bis 3, 
Einleitung und Überschrift auf. — Die Abstimmung 
wird mit der Schlußabstimmung verbunden. Wer 
dem Gesetzentwurf hiermit zustimmen will, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Danke. Gegenprobe! 
— Danke. Gegen eine Reihe von Stimmen aus der 
CDU/CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? — Keine 
Stimmenthaltungen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu den Verträgen vorn 
5. Juli 1974 des Weltpostvereins 
— Drucksache 7/3580 —  

Bericht und Antrag des Ausschusses für Ver-
kehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
(14. Ausschuß) 
— Drucksache 7/4107 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Weber (Heidelberg) 
(Erste Beratung 173. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter hat keine Ergänzung 
des schriftlich vorgelegten Berichts angekündigt. 
Das Wort wird auch in der Aussprache nicht ge-
wünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe Art. 1 
bis 3, Einleitung und Überschrift auf. — Die Ab-
stimmung wird mit der Schlußabstimmung verbun-
den. Wer dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Beschlußfassung fest. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Durchführung der Ersten Richt-
linie des Rates der Europäischen Gemein-
schaften zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Tätigkeit der 
Direktversicherung (mit Ausnahme der Le-
bensversicherung) vom 24. Juli 1973 — Er-
stes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG —
— Drucksache 7/3687 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/4085 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Möller (Lübeck) 

b) Bericht und Antrag des Finanzausschusses 
(7. Ausschuß) 
— Drucksache 7/4084 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Kreile 

(Erste Beratung 178. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter haben keine Ergän-
zung ihrer Berichte angekündigt. Aber die Frau Kol-
legin Funcke hat als Vorsitzende des Ausschusses 
gebeten, noch eine Ergänzung des Berichts vor-
schlagen zu dürfen. 

Bitte, Frau Kollegin! 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Stellvertretend für den Berichterstatter, 
der heute nicht hier sein kann, möchte ich das 
Haus bitten, eine redaktionelle Berichtigung des 
Berichts zur Kenntnis zu nehmen. Im Bericht des 
Finanzausschusses — Drucksache 7/4084 — muß es 
auf der Seite 20 in § 106 b Abs. 6 folgendermaßen 
heißen: „Absatz 2 Satz 2 bis 4, 6, 7 und Absatz 5 
gelten nicht für die Lebensversicherung." 
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Vizepräsident Dr Schmitt-Vockenhausen: Das Haus 
hat von der redaktionellen Berichtigung Kenntnis 
genommen. Das Wort wird in der Aussprache nicht 
begehrt. 

Ich rufe Art. 1 bis 5 in der Fassung des Ausschuß-
antrages sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer 
den aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Es 
ist einstimmig so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Es liegen keine Wortmeldungen vor, so daß 
wir in die Schlußabstimmung eintreten können. Wer 
dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke Ihnen. Ge-
genprobe! — Stimmenthaltungen? — Es ist ein-
stimmig so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der SPD, CDU/CSU, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung mietrechtlicher und mietpreisrechtlicher 
Vorschriften im Land Berlin 
— Drucksache 7/3795 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(15. Ausschuß) 
— Drucksache 7/4149 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Schwedler 
(Erste Beratung 184. Sitzung) 

Auf eine Ergänzung des vorgelegten Berichtes 
wird verzichtet. Ich danke dem Herrn Bericht-
erstatter. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Das Wort 
wird nicht begehrt. 

Ich rufe Art. 1 bis 5 in der Fassung des Ausschuß-
antrages sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer 
den aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Es 
ist einstimmig so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wer wünscht das Wort? — Das Wort wird nicht 
begehrt. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wer dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke 
Ihnen! — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Es 
ist so beschlossen. 

Das Haus erklärt die zu dem Gesetzentwurf ein-
gegangenen Petitionen und Eingaben für erledigt. 
Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zum Abschluß der Währungsumstel-
lung 
— Drucksache 7/3686 — 

Bericht und Antrag des Finanzausschusses 
(7. Ausschuß) 
— Drucksache 7/4143 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Weber (Köln) 
(Erste Beratung 178. Sitzung) 

Der Herr Abgeordnete Dr. Weber hat auf eine 
Ergänzung des schriftlich vorgelegten Berichts ver-
zichtet. Ich danke ihm. 

Ich rufe die §§ 1 bis 15 in der Fassung des Aus-
schußantrages sowie Einleitung und Überschrift auf. 
Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
— Es ist einstimmig so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht begehrt, so daß wir zur 
Schlußabstimmung kommen können. 

Wer dem Gesetz in der dritten Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Es ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
van Delden, Lampersbach, Sick, Dr. Sprung, 
Dr. Kunz (Weiden), Schedl, Schmidhuber, Frau 
Pieser, Dr. Unland und Genossen einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über steuerliche Maßnah-
men bei Änderung der Unternehmensform 
— Drucksache 7/3774 

—Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete van Delden. 

van Delden (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zunächst bitte ich Sie, in der 
Ihnen vorliegenden Drucksache 7/3774 eine Korrek-
tur vorzunehmen, und zwar muß es unter „A. Ziel-
setzung" im zweiten Satz in der vierten Zeile 
statt „damit" „damals" heißen, so daß der Satz 
wie folgt lautet: 

Zu einer Verlängerung analog des Entwick

-

lungsländer-Steuergesetzes konnten sich die 
Koalitionsfraktionen damals nicht entschließen. 

In der Begründung, meine Damen und Herren, ist 
schon zum Ausdruck gekommen, daß ein solches 
Gesetz bereits bestanden hat. In dem damaligen 
Gesetz war die Umwandlung in beiden Richtungen, 
d. h. von einer Personengesellschaft auf eine Ka- 
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van Delden 
pitalgesellschaft und umgekehrt sowie von einer 
Personengesellschaft auf eine Personengesellschaft 
und von einer Kapitalgesellschaft auf eine Kapital-
gesellschaft, möglich. 

Ich habe mich vor Ingangsetzung der Ihnen vor-
liegenden Gesetzentwurfsinitiative bei den Koali-
tionsfraktionen erkundigt, warum eine Verlänge-
rung damals nicht vorgenommen werden konnte. 
Dabei habe ich erfahren, daß die Koalition der Auf-
fassung war, dieses Gesetz sei damals von einigen 
nur dazu benutzt worden, um durch Umwandlung 
von einer Kapitalgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft auf eine Personengesellschaft der Mitbestim-
mung zu entgehen. Ich will das hier nicht weiter 
untersuchen und nehme das lediglich zur Kenntnis. 

Ich möchte damit auch all denjenigen, die mich 
kritisiert haben, weil ich in den Gesetzentwurf 
nicht wieder beide Richtungen aufgenommen habe, 
entgegentreten und sagen: Was nützt es mich, wenn 
ich einen Gesetzentwurf einbringe, von dem ich 
von vornherein weiß, daß er keine Zustimmung 
findet! Deswegen haben sich die Unterzeichner für 
diese Einbahnstraße entschlossen. Diese hat aber in 
meinen Augen auch einen Vorteil. Die älteren Kol-
legen werden sich erinnern, daß ich bei der Dis-
kussion über das Publizitätsgesetz die Auffassung 
vertreten habe, daß es im Gegensatz zum benach-
barten Ausland bei uns viel zu viele personen-
bezogene Gesellschaften gegeben habe — etwas, 
was problematisch wird, wenn die Größenordnung 
das überschaubare Maß übersteigt. Denn das, was 
für die erste Unternehmergeneration der betreffen-
den Firma gut war und für die zweite noch tragbar 
sein mag, kann beim Übergang zur dritten Gene-
ration bereits problematisch werden. Ich erinnere 
hier an die Erbschaftsteuern und die Auseinander-
setzungsguthaben, die aus dem Firmenvermögen 
herausgenommen werden müssen — im Gegensatz 
zu dem, was in gleichen Fällen bei einer Aktien-
gesellschaft oder bei einer GmbH geschieht. Denn 
in diesen Fällen betrifft das nicht die Gesellschaft, 
sondern nur die einzelnen Inhaber der GmbH-An-
teile und der Aktien. 

Meine Damen und Herren, die Umwandlung von 
einer Personengesellschaft auf eine Aktiengesell-
schaft bringt eine Menge Steuern mit. Das heißt, 
der betreffende Unternehmer oder die Inhaber müs-
sen Steuern zahlen, wenn sie ein Geschäft mit sich 
selbst machen. Das hat zur Folge, daß sich viele 
Unternehmer, die angesichts der Problematik, die ich 
soeben hinsichtlich der Erbfolge usw geschildert 

habe, gern umwandeln wollen, scheuen, das zu tun, 
weil sie dadurch die Liquidität ihres Unternehmens 
wegen der je nach Grundbesitz aufzubringenden 
Grunderwerbsteuern schmälern. 

Ich bin der Auffassung, daß die Frage nach dem 
Steuerausfall nur eine fiktive Frage sein kann bzw. 
daß der Steuerausfall nur ein fiktiver sein wird, 
weil die Unternehmer, wenn ein solches Gesetz 
nicht vorhanden wäre, nicht umwandeln würden. 
Deswegen stellt sich die Frage nach dem Steuer-
ausfall nur hypothetisch. 

Etwas anderes ist es, wenn zwei Firmen fusionie-
ren. Hier könnte die Frage auftauchen, ob dadurch 
nicht der Konzentration Vorschub geleistet wird. 
Daß in dem vorliegenden Gesetzentwurf hierfür 
keine besonderen Kautelen enthalten sind, liegt dar-
an, daß bei einer Fusion — ganz gleich, ob dieser 
Gesetzentwurf einmal Gesetz wird — heute sowieso 
schon die Zustimmung des Bundeswirtschaftsmini-
sters, des Kartellamtes und der Länder-Wirtschafts-
minister eingeholt werden muß, so daß sich die 
Frage nach einer besonderen Vorsorge wegen einer 
möglichen Konzentrationsgefahr erübrigt. 

Schließlich und endlich ist die Möglichkeit bei 
einer juristischen Person hinsichtlich der Eigenkapi-
talbildung wesentlich besser als bei einer Personen-
gesellschaft, wo sich der Inhaber nach den Einkom-
men, nach der Steuersituation der einzelnen Kom-
manditisten richten muß, wenn er die Eigenkapital-
decke verstärken will. 

Meine Damen und Herren! Da es im übrigen auch 
unter dem bestehenden Recht jedem freisteht, die 
Umwandlung von einer Kapitalgesellschaft in eine 
Personengesellschaft vorzunehmen ----- allerdings 
muß er dann Steuern zahlen —, bin ich der Auffas-
sung, daß es weder gegen die Rechtskonformität ver-
stößt, noch daß sonstige Nachteile entstehen, wenn 
hier der Einbahnstraße das Wort geredet wird. Im 
Gegenteil, wenn der Gesetzgeber die Auffassung 
hat, daß eine bestimmte Unternehmensform bei einer 
Reihe von Unternehmen wünschenswert ist, dann 
kann er die Verwirklichung dieses Wunsches auch 
durch eine steuerliche Erleichterung ermöglichen. Da 
in der heutigen Zeit viel davon die Rede ist, daß 
die Unternehmen mehr Gewinne zur Eigenkapital-
bildung machen müssen, betrachten die Unterzeich-
ner diesen Entwurf als einen konstruktiven Beitrag 
zur Wiedergewinnung der Stabilität. Ich möchte dar-
um bitten, daß in den Ausschüssen eine zügige Be-
handlung der anstehenden Frage stattfindet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat die Frau Abgeordnete Huber. 

Frau Huber (SPD) : Herr Präsident! Meine Herren 
und Damen! Wir haben sehr viel Verständnis für 
das Anliegen, das die Abgeordneten der CDU/CSU 
in ihrem Gruppenantrag in der Begründung vorge-
bracht haben: Hilfe für den Mittelstand. Die Frage 
ist natürlich nur, ob das Instrument geeignet ist, 
nämlich eine Neuauflage des Umwandlungsteuer-
gesetzes, das von 1969 bis 1972 gegolten hat. 

Das Gesetz umfaßt drei Tatbestände: erstens den 
der Einbringung entweder des Gesamtvermögens 
eines Unternehmens, eines Betriebes, Teilbetriebes 
oder eines Mitunternehmeranteils in eine Kapital-
gesellschaft gegen Erwerb von Gesellschaftsrechten, 
zweitens die Umwandlung einer GmbH in eine Ak-
tiengesellschaft und drittens die Verschmelzung 
einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien mit einer Aktiengesellschaft. 
Es geht darum, bei zwei Steuern, nämlich der Ge-
sellschaftsteuer und der Grunderwerbsteuer, in die- 
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sen Fällen Befreiung zu erwirken. Neu ist nun ledig-
lich die hier vorgeschlagene Einbahnstraße, wonach 
die Umwandlung nur noch in Richtung Kapitalge-
sellschaft, nicht mehr zurück zur Personengesell-
schaft möglich sein soll. Die Frage ist also, ob dieses 
Verfahren geeignet ist und ob man so vorgehen 
kann und sollte. 

Meine Fraktion hat große Bedenken. Die Beden-
ken beziehen sich erstens bei der Einbringung, also 
beim Ersterwerb von Anteilsrechten, darauf, daß 
hinsichtlich der Gesellschaftsteuer die Befreiung 
nach dem neuen EG-Recht von 1969 nicht mehr mög-
lich ist. Dies gilt auch für die anderen beiden Fälle. 
Aber insbesondere bei der Einbringung ist diese 
Befreiung nicht zulässig. 

Ferner ist das Kostenproblem, Herr van Delden, 
hier heruntergespielt worden. Wir haben allein auf 
dem Gebiet der GmbH eine steile Entwicklung der 
Zahlen. Von 1970 bis 1974 ist die Zahl der GmbH 
von 80 000 auf 112 000 gestiegen. Wir müssen damit 
rechnen, daß zahlreiche dieser Fälle auch auf Um-
wandlungen beruhen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten van Delden. 

van Delden (CDU/CSU) : Frau Kollegin, ich möchte 
Sie fragen, ob in diesen ansteigenden Zahlen der 
GmbH nicht auch die Neugründungen mit inbegrif-
fen sind; das wäre ja ein ganz anderer Fall. 

Frau Huber (SPD) : Ich hatte gerade ausgeführt, 
daß bei diesen Fällen sicherlich auch mit Umwand-
lungen zu rechnen ist. Wir sind nicht der Auffassung 
— im Gegensatz zu Ihnen —, daß eine Umwandlung, 
Verschmelzung oder Einbringung mit Rücksicht auf 
die steuerliche Frage erfolgt, sondern sie erfolgt aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Solche Änderun-
gen finden laufend statt. Das bedeutet jedoch, daß 
hinsichtlich der Kosten erhebliche Bedenken be-
stehen. 

Bei der Grunderwerbsteuer — immer noch im 
Falle der Einbringung gibt es keine EG-Hinder-
nisse. Das ist festzuhalten. Aber neben dem Kosten-
aspekt fragen wir uns hier, warum keine Befreiung 
bei der Personengesellschaft vorgesehen ist. Aus 
der wirtschaftlichen Sicht heraus, vom Mittelstand 
her, wäre es doch überhaupt kein Argument, zu sa-
gen, dann fiele die Mitbestimmung weg. Die Mitbe-
stimmung war damals übrigens nicht das einzige 
Argument, sondern die Kostenfrage hat bei der Be-
grenzung des Gesetzes eine ausschlaggebende Rolle 
gespielt. 

Bei der zweiten Frage, nämlich der Umwandlung, 
möchten wir hinsichtlich beider Steuern, nämlich 
sowohl der Gesellschaftsteuer als auch der Grund-
erwerbsteuer, anfügen, daß es sich hier um eine 
formwechselnde Umwandlung handelt, die sowieso 
beide Steuern nicht auslöst. Wir haben eine ent-
sprechende Absicherung für die Gesellschaftsteuer 
in § 7 des Kapitalverkehrsteuergesetzes. 

Bei dem dritten Fall, der Verschmelzung, gilt hin-
sichtlich des EG-Rechts das gleiche wie für die Ein-

bringung: Eine umfassende Befreiung ist verboten. 
Jedoch erlaubt die EG-Richtlinie vom 17. Juli 1969 
ausdrücklich eine Herabsetzung des Steuersatzes. 
Hier ist also insoweit schon ein Vorteil gegeben, 
als der halbe Steuersatz mit 0,5 % gewährt wird. 
Das ist ebenfalls im Kapitalverkehrsteuergesetz, 
nämlich im § 9, verankert. 

Nun muß ich noch etwas zur Grunderwerbsteuer 
sagen. Was die Verschmelzung betrifft, gibt es bei 
der Grunderwerbsteuer keine Schranken. Jedoch 
sehen wir auch hier hinsichtlich beider Steuern Ko-
stenprobleme. Außerdem ist es, wie gesagt, aus 
mittelständischer Sicht etwas eigenartig, daß Sie 
nur die Verschmelzung der Aktiengesellschaft mit 
der Aktiengesellschaft, oder der Kommanditgesell-
schaft auf Aktien mit der Aktiengesellschaft vor-
schlagen und nicht der GmbH, die ja doch wohl ein 
wesentlicher Fall mittelständischer Überlegungen 
wäre. 

Obwohl wir also Verständnis für Ihr Anliegen 
haben, haben wir große Bedenken wegen des EG- 
Rechts und der Kostenfrage. Der Gesetzentwurf wird 
selbstverständlich beraten. Ich kann aus der Sicht 
meiner Fraktion sagen, daß wir ihn für ein frag-
liches Instrument halten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, wir fahren in der Aussprache 
fort. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Vohrer. 

Dr. Vohrer (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Im Zusammenhang mit 
den Ausführungen von Herrn van Delden möchte 
ich mir doch die Bemerkung erlauben, daß die kon-
struierte Korrelation zwischen Rechtsform der Un-
ternehmung und Gewinnchancen bestimmt nicht ganz 
so eng ist, wie es dargestellt wurde. 

Was die Rechtfertigung des Gesetzentwurfes als 
mittelstandsfreundliche Maßnahme angeht, so hat 
Frau Huber schon einige Fragezeichen gesetzt. 

Die FDP hat gegen den von der Opposition ein-
gebrachten Gesetzentwurf, der die Einbringung in 
eine Kapitalgesellschaft, die Umwandlung von Ka-
pitalgesellschaften und die Verschmelzung von Ka-
pitalgesellschaften von der Gesellschaftsteuer und 
der Grunderwerbsteuer befreien soll, gewisse Be-
denken. Die Gründe, weshalb die früher geltende 
Steuerbegünstigung bei Änderung der Unterneh-
mungsform zeitlich begrenzt wurde, sind nicht nur 
in den mit der Regelung verbundenen Steuerausfäl-
len zu sehen, sondern wir sehen auch die vom Rat 
der Europäischen Gemeinschaft erlassene Richtlinie 
vom 17. Juli 1969, die eine umfassende steuerliche 
Befreiung von Umwandlungs-, Einbringungs- und 
Verschmelzungsfällen gar nicht mehr zuläßt. Inso-
fern widerspricht die Wiedereinführung des § 29 des 
Umwandlungsteuergesetzes den europäischen .Har-
monisierungsbemühungen in diesem Bereich. Es er-
scheint wenig sinnvoll, jetzt eine Änderung dieser 
Richtlinie in Brüssel zu beantragen, weil damit das 
Kartenhaus einer vereinheitlichten europäischen Ge-
sellschaftsteuer zusammenfallen könnte. 
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Dr. Vohrer 
Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, daß die 

Forderung nach einer gesellschaftsteuerfreien Um-
wandlung der GmbH in die Rechtsform der Aktien-
gesellschaft nach dem geltenden gesetzlichen Recht 
erfüllt ist. Insofern kann die Forderung von Ihnen 
als überflüssig angesehen werden. 

Die in dem CDU/CSU-Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Grunderwerbsteuerbefreiungen kollidieren 
zwar nicht mit EG-Recht, führen aber bei den Län-
dern zu nicht unerheblichen Einnahmeausfällen, die 
seitens der Länder mit Sicherheit beim Bund als Aus-
gleichsforderungen geltend gemacht würden. Ohne 
nun genaue Zahlen über solche Steuerausfälle vor-
legen zu können, läßt sich doch nachweisen, daß die 
Prämisse der Opposition falsch ist, wonach mit dem 
Gesetzentwurf keinerlei Einnahmeausfälle verbun-
den seien. 

Die Freien Demokraten kommen daher zu dem 
Ergebnis, daß die Opposition einmal mehr ihren 
Grundsatz verläßt, bei der derzeitigen Haushalts-
lage hier in diesem Hause keine Gesetze, die mit 
Ausgabensteigerungen oder Einnahmenminderun-
gen verbunden sind, einzubringen. Insofern paßt der 
Entwurf nicht in die gegebene haushaltspolitische 
Landschaft. 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : Beachten Sie bitte, 
daß es sich um einen Gruppenantrag han

-delt!) 

Die FDP lehnt jedoch die hinter dem Gesetzent-
wurf stehende Grundidee nicht ab — insofern soll-
ten Sie vielleicht doch mit ihren Zwischenrufen noch 
ein bißchen Geduld haben; wir haben Ihren Vor-
schlag ja auch kritisch gewürdigt — und wir werden 
im Zusammenhang mit der Körperschaftsteuerre-
form auf die oppositionellen Vorschläge nochmals 
zurückkommen, wenn es nämlich darum geht, nach 
der Beseitigung der Doppelbesteuerung die Hinder-
nisse für die Rückführung gesellschaftsrechtlich un-
erwünschter Konstruktionen wie der GmbH & Co. 
KG auf dem Weg zur Kapitalgesellschaft abzu-
bauen. 

Aus diesem Grunde stimmt die FDP einer Über-
weisung des Gesetzentwurfs in die Ausschüsse zu 
und wird sich für eine Beratung im Zusammenhang 
mit dem Einführungsgesetz zur Körperschaftsteuer-
reform einsetzen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache in der ersten 
Beratung. Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, die 
Vorlage an den Finanzausschuß federführend 
und an den Ausschuß für Wirtschaft mitbera-
tend — zu überweisen. — Ich sehe und höre keinen 
Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des vom Bundesrat einge

-

brachten Entwurfs eines Gesetzes über den 

Widerruf von Haustürgeschäften und ähn-
lichen Geschäften 
— Drucksache 7/4078 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Rechtsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 

Das Wort wird sowohl zur Begründung als auch 
zur Aussprache nicht begehrt. Der Ältestenrat 
schlägt Ihnen vor, die Vorlage an den Rechtsaus-
schuß — federführend — und an den Ausschuß für 
Wirtschaft   mitberatend — zu überweisen. — Ich 
sehe und höre keinen Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe dann Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Sammelübersicht 46 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 
— Drucksache 7/4073 — 

Der  Ausschuß schlägt Ihnen vor, seine Anträge 
anzunehmen. Das Wort wird nicht begehrt. Wer 
dem Antrag zuzustimmen wünscht, gebe bitte das 
Zeichen.  Danke. Gegenprobe! — Stimmenthal-
tungen? — Es ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teilflä-
che des ehemaligen Flugplatzes Böblingen an 
die Firma Daimler-Benz AG 
— Drucksache 7/4071 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Haushaltsausschuß 

Das Wort wird nicht begehrt. Der Ältestenrat 
schlägt Ihnen vor, die Vorlage an den Haushaltsaus-
schuß zu überweisen. — Ich sehe und höre keinen 
Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 14 bis 18 der Tages-
ordnung auf: 

14. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu dem 
Arbeitsprogramm der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften für die 

Vereinfachung der Zollverfahren, des Zoll-
rechts sowie der institutionellen Methoden 
für die Prüfung von Zollfragen 

Entschließung über die Zollunion und die 
Verwirklichung des Binnenmarktes mit der 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments 
zu dem Arbeitsprogramm der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften über die 
Vereinfachung der Zollverfahren 
— Drucksachen 7/3458, 7/3945, 7/4064 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

15. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu dem von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der EG-Kommission für 
eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie Nr. 73 /95 /EWG der Kommission 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 

vom 26. März 1973 zur Durchführung der 
Artikel 13 und 14 der Richtlinie des Rates 
vom 4. März 1969 zur Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
den aktiven Veredelungsverkehr 
- Drucksachen 7/3813, 7/4081 

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

16. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu dem von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der EG-Kommission für 
eine Richtlinie zur Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
den Zahlungsaufschub für Ein- und Ausfuhr-
abgaben 
— Drucksachen 7/3997, 7/4082 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

17. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu dem von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der EG-Kommission für 
eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie Nr. 72 /464 /EWG über die anderen 
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als die 
Umsatzsteuer 
— Drucksachen 7/3911, 7/4083 —

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

18. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Innenausschusses (4. Ausschuß) zu dem von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der EG-Kommission für 
eine Richtlinie des Rates (EWG) betreffend die 
Verschmutzung der Meeres- und Süßgewässer 
für Badezwecke (Qualitätsanforderungen) 
— Drucksachen 7/3272, 7/4070 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Biechele 
Abgeordneter Wittmann (Straubing) 

Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. Ich danke für die Berichterstattun-
gen. Auch zur Aussprache wird das Wort nicht be-
gehrt. 

Ich frage das Haus, ob es damit einverstanden ist, 
daß wir der Einfachheit halber gemeinsam abstim-
men. — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschuß-
anträge auf den Drucksachen 7/4064, 7/4081, 7/4082,  

7/4083 und 7/4070. Wer zustimmen will, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Eine Gegen-
stimme. Stimmenthaltungen? — Es ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu der Ent-
schließung des Europäischen Parlaments zum 
Stand der Arbeiten zur Verabschiedung der 
sechsten Richtlinie zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Umsatzsteuer — Gemeinsames Mehrwert-
steuersystem: einheitliche steuerpflichtige Be-
messungsgrundlage 
— Drucksachen 7/3849, 7/4086 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Becker (Mönchengladbach) 

Auf eine Ergänzung des Berichts wird verzichtet. 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
zustimmt, gebe bitte das Handzeichen. — Ich danke 
Ihnen. Gegenprobe! -- Stimmenthaltungen? — Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft (9. Ausschuß) zu der von der Bun-
desregierung erlassenen Vierunddreißigsten 
Verordnung zur Änderung der Außenwirt-
schaftsverordnung 
— Drucksachen 7/4014, 7/4087 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Zeyer 

Eine Ergänzung des Berichts wird nicht gewünscht. 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Es handelt sich hier um einen Bericht des Aus-
schusses, von dem das Haus nur Kenntnis zu neh-
men braucht, wenn nicht Anträge aus der Mitte des 
Hauses vorliegen. — Derartige Anträge liegen nicht 
vor, so daß ich feststellen kann, daß das Haus von 
dem Bericht auf Drucksache 7/4087 Kenntnis genom-
men hat. 

Meine Damen und Herren, damit stehen wir am 
Ende unserer Tagesordnung. Ich berufe die nächste 
Sitzung des Deutschen Bundestages auf Mittwoch, 
22. Oktober 1975, 13 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 10.56 Uhr) 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	entschuldigt bis einschließlich 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Schlei auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4138 Frage A 92) : 

Womit begründet die Bundesregierung die Beflaggung der 
Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-
Berlin anläßlich des 26. Jahrestages der DDR-Gründung und die 
Nichtbeflaggung der Ständigen Vertretung anläßlich des Tages 
der Deutschen Einheit am 17. Juni, der zu den gesetzlichen Feier-
tagen der Bundesrepublik Deutschland zählt? 

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland hat ihr Dienstgebäude sowohl am 
7. Oktober 1975 als auch am Verfassungstag der 
Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1975 be-
flaggt. Am 17. Juni 1975 ist nicht geflaggt worden. 

Für die vom Staatssekretär Gaus in Übereinstim-
mung mit dem Bundeskanzleramt getroffenen Maß-
nahmen waren folgende Überlegungen ausschlag-
gebend: 

Wie bereits der Chef des Bundeskanzleramtes in 
seiner Antwort auf die Frage des Herrn Kollegen 
Hösl vom 18. Juni 1975 hervorgehoben hat, müssen 
bei der Entscheidung darüber, an welchen Tagen 
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die Gebäude der Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland in anderen Staaten beflaggt werden, 
immer auch die örtlichen Verhältnisse berücksich-
tigt werden. Es ist allgemein protokollarisch üblich, 
daß die Vertretungen anderer Staaten an ihren 
Dienstgebäuden die Flaggen hissen, wenn im Gast-
land anläßlich des Staatsfeiertages Flaggenschmuck 
gezeigt wird. Dies sagt überhaupt nichts darüber 
aus, ob die Bundesregierung einen Anlaß sieht, den 
Jahrestag der Gründung der DDR besonders zu 
würdigen. 

Auch bei der Entscheidung, daß am 17. Juni 1975 
nicht geflaggt wird, waren die örtlichen Verhält-
nisse zu berücksichtigen. Auch insoweit kann auf 
die Antwort des Chefs des Bundeskanzleramtes auf 
die Frage des Herrn Kollegen Hösl vom 18. Juni 
1975 Bezug genommen werden. 

Anlage 3 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Mertes (Gerolstein) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4138 Fragen B 6 und 7) : 

Teilt die Bundesregierung die außenpolitisch begründete Auf-
fassung, daß es militärpolitische und wehrwirtschaftliche Fragen 
rein zweiseitiger Natur zur Sowjetunion, zur Volksrepublik 
China, zu Israel, Syrien und Rumänien außerhalb der mili-
tärischen Bündnisverflechtung nicht gibt und — aus gesamt-
politischen Gründen — auch künftig nicht geben sollte, und daß 
Fragen solcher Art für den Fall, daß sie auftreten, durch die 
zivilen Beamten der jeweiligen Botschaften wahrgenommen wer-
den können? 

Welche Verträge hat die Bundesrepublik Deutschland nach 
ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen im Sinne von Artikel 
102 der UNO-Charta beim UNO-Generalsekretär registrieren 
lassen? 

Zu Frage B 6: 

Die Bundesregierung ist an der Beobachtung der 
militärischen, militärpolitischen und wehrwirtschaft-
lichen Entwicklung in den in der Anfrage genannten 
Staaten interessiert. Diese auch aus außenpolitischer 
Sicht erforderliche Aufgabe wird üblicherweise durch 
Militärattachés wahrgenommen; zivile Beamte der 
jeweiligen Botschaften haben keine ausreichende 
Ausbildung und Erfahrung in der Beurteilung mili-
tärischer, militärpolitischer und wehrwirtschaftlicher 
Fragen. 

Der Umfang der in den genannten Staaten auf 
militärischem, militärpolitischem und wehrwirt-
schaftlichem Gebiet anfallenden Aufgaben rechtfer-
tigt die Entsendung von Militärattachés. 

Auch die größeren Bündnispartner unterhalten 
Militärattachéstäbe in den genannten Staaten. Die 
Attachés der NATO-Staaten arbeiten, wie die Erfah-
rung zeigt, eng zusammen. 

Die für die Errichtung der Stäbe erforderlichen 
Stellen werden durch Einsparungen bei anderen Mi-
litärattachés gewonnen. 

Zu Frage B 7: 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die von ihr 
abgeschlossenen, nach dem 18. September 1973 — 

Aufnahme in die Vereinten Nationen 	in Kraft I 
getretenen und im Bundesgesetzblatt Teil II veröf-
fentlichten völkerrechtlichen Vereinbarungen — 
Staatsverträge und Regierungsabkommen —, rund 
150 an Zahl, bei dem Generalsekretariat der Verein-
ten Nationen registrieren lassen, sofern dies nicht 
bereits durch Vertragspartner veranlaßt worden 
war. Zur Registrierung werden nicht angemeldet: 
Zusatz- und Folgevereinbarungen zu Verträgen und 
Regierungsabkommen (Rahmenabkommen), die vor 
dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu der 
Charta der Vereinten Nationen in Kraft getreten 
waren, Ressortabkommen und Durchführungsverein-
barungen durch Notenwechsel, die nicht im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht werden. 

Anlage 4 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pohlmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4138 Frage B 8) : 

Wird die Bundesrepublik Deutschland künftig auch bei der 
Regierung der Sowjetunion intervenieren, bevor ein Todesurteil 
an einem sogenannten Konterrevolutionär vollstreckt werden 
soll? 

Die Bundesregierung hat sich seit jeher innerhalb 
und außerhalb der Vereinten Nationen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten für eine Stärkung der Men-
schenrechte eingesetzt. Die Bundesregierung ver-
tritt dabei die Auffassung, die sie erneut vor der 
30. Generalversammlung der Vereinten Nationen 
zum Ausdruck gebracht hat, daß die Menschenrechte 
überall, in allen Teilen Europas und der Welt, ohne 
Unterschied der gesellschaftlichen und politischen 
Ordnung des betreffenden Staates gelten müssen. 

Ob und in welcher Weise die Bundesregierung in 
einzelnen Fällen selbst zum Schutze der Menschen-
rechte tätig werden kann, läßt sich nur jeweils 
unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände 
des Einzelfalls entscheiden. Dabei sind auch die 
durch das Verbot der Einmischung in innere Ange-
legenheiten gesetzten Grenzen zu beachten. Im 
übrigen werden u. a. auch die Enge der Beziehungen 
zu dem betreffenden Staat und damit die Erfolgs-
aussicht eines Schrittes sowie die Haltung der übri-
gen EG-Staaten zu berücksichtigen sein. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4138 Frage B 20) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Auftragserteilungen an 
Bauunternehmer mit öffentlicher Bezuschussung in Höhe von 15 
bzw. 30 Prozent im Rahmen des Konjunkturprogramms von den 
Finanzämtern teilweise dazu benutzt werden, bei den auftrag-
nehmenden Baufirmen unverzüglich die Begleichung von Steuer-
rückständen anzumahnen, und beabsichtigt die Bundesregierung, 
durch entsprechende Verwaltungsanweisungen diese zwar pflicht-
gemäße, aber für den Erfolg des Konjunkturprogramms psycho-
logisch nachteilige Handlungsweise abzumildern? 
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Das von der Bundesregierung am 27. August 1975 
beschlossene Programm zur Stärkung von Bau- und 
anderen Investitionen betrifft insbesondere Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie 
energiepolitische Maßnahmen, die von Hauseigen-
tümern bzw. den sonst Verfügungsberechtigten 
einer Wohnung durchgeführt werden. Diese Investi-
tionen werden mit einem Zuschuß von 15 bzw. 30 % 
der Kosten gefördert. 

Ziel dieses Programms ist die Anregung kurz-
fristig realisierbarer Nachfragen nach Leistungen 
des Baugewerbes. Das Programm soll die Arbeits-
plätze in der Bauwirtschaft sichern und den Über-
gang in einem allgemeinen Konjunkturaufschwung 
erleichtern. Die Investitionsbereitschaft der Haus-
eigentümer bzw. die Belebung der Nachfrage ist 
aber entscheidend von der Gewährung der Zu-
schüsse und nicht von zusätzlichen allgemeinen 
Billigkeitsmaßnahmen für die bauausführenden Un-
ternehmen abhängig. 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, ob und 
inwieweit die Finanzämter auf Grund der Auftrags-
erteilung Steuerrückstände der die baulichen Maß-
nahmen ausführenden Unternehmen unverzüglich 
anmahnen. 

Der Erlaß allgemeiner Verwaltungsanweisungen 
hierzu ist nicht beabsichtigt. Ob und inwieweit bei 
der Einziehung von Steuerrückständen der durch 
die Rezession besonders betroffenen Bauunterneh-
men Billigkeitsmaßnahmen in Betracht kommen, ist 
nach den Umständen und Verhältnissen des einzel-
nen Falles zu entscheiden. Dabei kann davon aus-
gegangen werden, daß die Landesfinanzbehörden 
auch die angespannte Liquiditätslage einzelner Bau-
unternehmen berücksichtigen, wenn sie über die 
nach steuerlichen Vorschriften möglichen Billig-
keitsmaßnahmen, insbesondere über Stundung 
(§ 127 AO) und Vollstreckungsaufschub (§ 333 AO) 
zu entscheiden haben. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Wolfram (Reck-
linghausen) (SPD) (Drucksache 7/4138 Fragen B 21 
und 22) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die vom Preussag-Vor-
standsvorsitzenden Dr. Saßmannshausen im Bergbau-Jahrbuch 
1975 erhobene Forderung, eine noch höhere Abdeckung der Risi-
ken bei der Rohstoffbeschaffung im Ausland durch die öffent-
liche Hand sicherzustellen? 

Beabsichtigt die Bundesregierung die Vorlage eines aktuali-
sierten Konzepts zur Sicherung der zukünftigen Rohstoffversor-
gung? 

Zu Frage B 21: 

Die Bundesregierung stimmt mit Herrn Dr. Saß-
mannshausen darin überein, daß die Sicherung der 
Versorgung der deutschen Volkswirtschaft mit Roh-
stoffen in erster Linie eine unternehmerische Auf-
gabe ist. Sie erkennt aber auch an, daß die zuneh-
menden wirtschaftlichen aber auch politischen Risi-

ken der Rohstoffversorgung ein stärkeres staatliches 
Engagement erforderlich machen, ohne daß damit 
die Unternehmen aus ihrer Verantwortung entlassen 
werden. 

Die hierzu von Herrn Dr. Saßmannshausen ge-
machten Vorschläge stellen im wesentlichen eine 
Zusammenfassung der z wischen der Bundesregie-
rung und der Wirtschaft im Gespräch befindlichen 
Maßnahmen dar. 

Einige dieser Maßnahmen sind bereits von der 
Bundesregierung im Rahmen der im Jahreswirt-
schaftsbericht 1975 angekündigten Verbesserung 
des rohstoffpolitischen Instrumentariums verwirk-
licht worden. 

Ausgebaut wurde inzwischen die staatliche Unter-
stützung von Prospektion und Exploration durch 
Erhöhung der Fördersätze für besonders wichtige 
Vorhaben und Erleichterungen für die Rückzahlung 
der Darlehen. Im Rahmen des außenwirtschaftlichen 
Garantieinstrumentariums werden zur Zeit die Vor-
aussetzungen für einen gezielteren Einsatz im Roh-
stoffbereich geschaffen. Hierzu zählen u. a. eine 
Verbesserung der Rückgriffsmöglichkeiten für deut-
sche Unternehmen auf ausländische Finanzierungs-
quellen, die Absicherung neuer Kooperationsformen 
sowie eine erweiterte Definition des politischen 
Risikos. Mit diesen Verbesserungen, die sich im 
Rahmen der bisherigen Systematik halten, kann 
bei elastischer Anwendung den spezifischen Gege-
benheiten im Bergbaubereich (hoher mit besonderen 
Risiken belasteter Kapitalbedarf, lange Investitions-
phasen) weitgehend Rechnung getragen werden. 

Im steuerlichen Bereich wird geprüft, ob die Ver-
günstigungen des Schachtelprivilegs bei Energie- 
und Rohstoffinvestitionen auch für geringere Betei-
ligungen als 25 °/o eingeräumt werden können. 

Die Kopplung von Entwicklungshilfe- und Roh-
stoffversorgungspolitik kommt für solche Fälle in 
Betracht, in denen das Interesse des Entwicklungs-
landes an der Entwicklung seiner heimischen Res-
sourcen mit den deutschen Versorgungsinteressen 
verbunden werden kann. 

Zu Frage B 22: 

Der Interministerielle Staatssekretärausschuß be-
reitet zur Zeit einen Zwischenbericht zur Rohstoff-
politik an das Bundeskabinett vor, der neben einer 
Analyse der Versorgungssituation und einer Dar-
stellung der bisherigen Maßnahmen zur Rohstoff-
versorgung Vorschläge für die Weiterentwicklung 
der Rohstoffsicherungspolitik enthält. Dieser Be-
richt soll ais Grundlage eines umfassenden Kon-
zepts zur Sicherung der künftigen Rohstoffversor-
gung dienen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4138 Frage B 23) : 
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Trifft es zu, daß die Mittel des Bundes und der Länder zur 
Förderung der Wirtschaft in der Praxis zum allergrößten Teil für 
Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt werden, da die Höhe der 
Fördersätze für die Betriebe keinen hinreichenden Anreiz mehr 
darstellt für eine Inanspruchnahme? 

Der von Bund und Ländern beschlossene 4. Rah-
menplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" sieht für den 
Planungszeitraum 1975 bis 1978 zur Förderung der 
gewerblichen Wirtschaft Gemeinschaftsaufgaben-
mittel und Investitionszulagen von rd. 3,4 Mrd. DM 
und für Infrastrukturmaßnahmen Gemeinschafts

-

aufgabenmittel in Höhe von rd. 1,3 Mrd. DM vor. 
Die Vermutung, daß die Mittel der Gemeinschafts-
aufgabe zum allergrößten Teil für Infrastrukturmaß-
nahmen eingesetzt werden, trifft daher nicht zu. Im 
übrigen ist darauf hinzuweisen, daß eine gute aus-
gebaute Infrastruktur unabdingbare Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Industrieansiedlung und damit 
für die Schaffung von neuen Dauerarbeitsplätzen ist. 

Es trifft auch nicht zu, daß die im 4. Rahmenplan 
der Gemeinschaftsaufgabe festgelegten Förderpräfe-
renzen keinen hinreichenden Anreiz mehr für eine 
Inanspruchnahme durch die gewerbliche Wirtschaft 
wären. Bei einem Spitzenförderungssatz von 25 %  

der Investitionskosten und unter Berücksichtigung 
der sonstigen im Zonenrandförderungsgesetz festge-
legten Förderungsmöglichkeiten, wie z. B. die Son-
derabschreibungen in Höhe von 50 v. H. für abnutz-
bare gewerbliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens und in Höhe von 30 v. H. für unbewegliche 
abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
kann nicht davon gesprochen werden, daß die für 
die Förderung der Wirtschaft in den Fördergebieten 
der Gemeinschaftsaufgabe festgelegten Förderpräfe-
renzen keinen Anreiz mehr für die Durchführung 
von Investitionen und für die Inanspruchnahme der 
Fördermittel darstellen. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schweitzer (SPD) 
(Drucksache 7/4138 Frage B 24) : 

Welche Unterstützungsmaßnahmen konnte die Bundesregierung 
im Rahmen ihrer Sonderprogramme zur Forderung der Infrastruk-
tur und Stadtsanierung für den von einer besonders hohen Ar-
beitslosenquote betroffenen Raum des Mayener Arbeitsamts vor-
merken? 

Vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Rheinland-Pfalz liegen mir noch keine An-
träge für das Programm zur Förderung der kommu-
nalen Infrastruktur vor. Der Termin für die Vorlage 
in meinem Hause ist der 31. Oktober 1975. 

Ich darf darauf hinweisen, daß der Wirtschafts-
ausschuß des Deutschen Bundestages nach Bear-
beitung der Anträge Projektlisten erhält, aus denen 
die vom jeweiligen Land vorgelegten Anträge und 
meine Stellungnahme dazu zu entnehmen sind. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Franz (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4138 Frage B 32) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Haushaltsvoranschläge 
der im Verband Deutscher Rentenversicherungsträger zusammen-
geschlossenen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, wo-
nach der Zuschußbedarf gegenüber der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte 1976 fast 15 Milliarden DM statt der von 
der Bundesregierung bisher veranschlagten 4 Milliarden DM be-
trägt, und wie beurteilt die Bundesregierung die Haushaltspläne 
dieser Rentenversicherungsträger und ihre Auswirkungen auf die 
Liquidität der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in den 
kommenden Jahren? 

Es ist nicht richtig, daß die Bundesregierung für 
das Jahr 1976 von einem Finanzausgleich zwischen 
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 
und den Trägern der Rentenversicherung der Ar-
beiter von rd. 4 Mrd. DM ausgeht. Die im Renten-
anpassungsbericht 1975 ausgewiesene Höhe des 
Finanzausgleichs von 4 270 Millionen DM beruht 
auf Annahmen des Jahres 1974, die durch die wirt-
schaftliche Entwicklung des laufenden Kalenderjah-
res überholt worden sind. 

Es trifft zu, daß der Verband Deutscher Renten-
versicherungsträger (VDR) im Rundschreiben Nr. 5 
vom 26. September 1975 den Trägern der Renten-
versicherung der Arbeiter empfohlen hat, bei den 
Haushaltsvoranschlägen für das Jahr 1976 von Ein-
nahmen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe 
von insgesamt 14 899 Millionen DM auszugehen. 
Im Haushaltsvoranschlag 1976 der BfA war das Vo-
lumen der Finanzausgleichszahlungen für 1976 ur-
sprünglich auf 12 Mrd. DM geschätzt worden. Mit 
Fernschreiben vom 15. Oktober 1975 hat der Vor-
stand der BfA mitgeteilt, daß der Haushaltsvoran-
schlag hinsichtlich der Finanzausgleichszahlungen ge-
ändert werden müsse und sich dieser Ansatz auf 
14 899 Millionen DM erhöhe. 

Die Beurteilung dieser Zahlen setzt Annahmen 
über Inhalt und Inkrafttreten des Entwurfs des 
Krankenversicherungs-Weiterentwicklungsgesetzes 

voraus. Bei der Schätzung der, Einnahmen und Aus-
gaben im Rahmen des Finanzausgleichs für die 
Haushaltsvoranschläge 1976 gehen BfA und VDR 
von der Annahme aus, daß die in diesem Entwurf 
enthaltenen Vorschläge zur Neuregelung der KVdR- 
Finanzierung im Jahre 1976 nicht wirksam werden. 

Für die Liquiditätsentwicklung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist die Höhe der Finanzaus-
gleichszahlungen allein nicht entscheidend; die Li-
quiditätslage wird in erster Linie durch die Höhe 
der insgesamt entstehenden Defizite beeinflußt, 
weil nur insoweit liquide Mittel der Rücklage zur 
Deckung des Finanzbedarfs eingesetzt werden müs-
sen. Eine Fortschreibung der z. Z. vorhandenen li-
quiden Mittel mit der von den Rentenversicherungs-
trägern im Jahre 1976 und 1977 vorausgeschätzten 
Entwicklung, in der sehr pessimistische Annahmen 
unterstellt werden, zeigt jedoch, daß selbst bei die-
ser Beurteilung die geschätzten Defizite durch den 
Einsatz der vorhandenen liquiden Reserven in vol-
lem Umfang aufgefangen werden können. 
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